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überschätzen; denn noch wird in erster Linie danach getrachtet, 
durch Abschreckung die antisoziale Gesinnung in a n d e r n , in 
der Allgemeinheit zu bekämpfen. Aber der Gedanke an die 
Spezialprävention — gerade im Sinne von Abschreckung und 
Besserung des Täters — gewinnt nun Raum, der Eingang in 
die Kriminalpolitik ist ihr ermöglicht. Und in welcher Weise 
Friedrich den allzu übertrieben betonten Abschreckungszweck 
zugunsten dieser neuen Ideen einschränkte, in welchem Maße 
er im Gegensatz zu Friedrich Wilhelm I. spezialpräventiven 
Ideen zur praktischen Durchführung verholfen hat, davon soll 
im folgenden Abschnitt eingehend die Rede sein. 

2. Abschnitt. 
Die utilitaristischen Strafzwecke, ihre Verwirklichung 

und ihr Verhältnis zueinander. 
Friedrich der Große hat die zur Zeit seines Regierungsantrittes 

bestehenden Zustände nicht durch eine umfassende Neuregelung 
umgestaltet, vielmehr hat er sich damit begnügt, durch eine 
überreiche Zahl einzelner Verordnungen und Verfügungen das 
Land an die neuen Gedanken zu gewöhnen. Hierbei mag ihn, 
wie besonders v. A r n i m 1 ) hervorhebt, der kriminalpolitisch 
beachtenswerte Gedanke geleitet haben, das Volk auch weiterhin 
noch in der Furcht vor den harten Strafen der vergangenen Zeit 
zu belassen, und so wandte er sich nur an die Richter mit der 
allgemeinen Forderung, „in criminalibus eher zu gelinde als zu 
scharf" zu urteilen. Man kann daher nicht in chronologischer 
Weise die kriminalpolitischen Änderungen verfolgen, sondern 
muß aus der Fülle des kasuistischen Materials die Grundgedanken 
herauszuschälen suchen. Um aber die Tragweite der friderizi-
anischen Änderungen in ihrem ganzen Umfange ermessen zu 
können, sei zunächst untersucht, in welcher Weise Friedrich 

*) v. A r n i m S. 10 ff. 
2) M y l i u s NCC. V, IV, Sp. 475: „Neue und verbesserte Instruction für 

die Ost-Preußische Regierung" vom 30. VII. 1774-
A b h a n d l . d . k r i m i n a l i s t . I n s t i t u t s . 3. F . B d . I, H e f t 2. 2 
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Wilhelm I. die von ihm anerkannten Nützlichkeitszwecke im 
einzelnen zur Durchführung brachte. 

I. Te i l : Friedrich Wilhelm I. 

I. Friedrich Wilhelm hat neben den bereits behandelten 
religiösen Strafzwecken fast ausschließlich den Abschreckungs -
z w e c k e r r e i c h t wissen wollen, da er der Spezialprävention, 
wie wir noch sehen werden, eine nur untergeordnete Rolle zuwies. 
Es würde hier zu weit führen, wollte man alle diejenigen Edikte 
und Verordnungen anführen, in denen der Abschreckungszweck 
zum Ausdruck gebracht worden ist; es soll nur dargestellt werden, 
wie man ihn einerseits durch die Ankündigung von Strafen in 
neu erlassenen Edikten, andererseits durch den Strafvollzug im 
einzelnen Falle zu erreichen suchte. 

i . Was den ersten Weg betrifft, so finden wir ihn öfters 
als Weg zur „Besserung" bezeichnet. Indessen, wenn es dann 
manchmal heißt, daß 

„durch verschiedene heilsahme edicta und Verordnungen 
dennoch die davon gehoffte Frucht der Besserung nicht 
überall erhalten worden" 

sei, so ist hier selbstverständlich nicht an eine moralische Besse-
rung der Allgemeinheit, sondern lediglich an die generalpräventive 
Abschreckung gedacht, derzufolge man auf eine Abnahme ein-
zelner Verbrechen der Zahl nach gehofft hatte. 

In den einzelnen Edikten, die die Verfolgung des Ab-
schreckungszweckes zum Endziel haben, suchte man nun dieses 
Ziel durch Ankündigung möglichst harter Strafen herbeizu-
führen; in diesem Sinne ist z. B. das „Allgemeine Edikt wegen 
des Kindermords" vom 30. August 1720 bemerkenswert, dem 
folgende charakteristischen Sätze zu entnehmen sind 3): 

„Nachdem Wir wahrgenommen, daß die auf . . . . den 
Kinder-Mord gesetzte Strafe des Sackens ö f f t e r s . . . . nicht 
erkandt, sondern statt dessen die Strafe des Schwerdts 
dictiret worden, Wir auch selbst aus Clementz und Huld 

•) Abschreckungszweck im generalpräventiven Sinne! 
») M y l i u s , CC. II, i n . Abt., Sp. 121 ff. 
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zu unterschiedenen Mahlen die Straffe des Sackens in das 

Schwerdt verwandelt haben, massen Wir geneigt seynd, die 

Bestraffung Unserer Unterthanen auch in schweren Ver-

brechen nach Möglichkeit mit Gelindigkeit hand zu haben, 

wenn nur dadurch der Endzweck erlanget und der Boßheit 

gesteuret wird. Wann aber leider! die Erfahrung bezeuget, 

daß dieses Verbrechen allzu gemein wird und viele ausser 

der Ehe gebohrene . . . Kinder . . . umbgebracht werden . . . , 

dannenhero Uns oblieget, die Gerechtigkeit desto strenger 

zu führen und zu versuchen, ob die härtere Bestraffung denen 

ruchlosen Gemüthern einen Schreck einjagen m ö g e . . . " 

2. Derselbe Gedanke kehrt in ähnlicher, wenn auch nicht 

immer derartig ausgeprägter Fassung in vielen anderen Edikten 

wieder, findet indessen seine hauptsächlichste Verwirklichung 

nicht in der Strafankündigung, sondern in der A r t und Weise, 

wie die Strafe an dem Delinquenten selbst vollzogen wurde. 

a) Der Strafvollzug war ganz darauf zugeschnitten, in den 

Herzen der Zuschauer einen nachhaltigen Eindruck zurückzu-

lassen, der in allen denen, die verbrecherische Neigungen in sich 

trugen, als ein wirksames Gegenmotiv wirken sollte. Infolge-

dessen wurden die Hinrichtungen nicht nur öffentlich vollzogen, 

sondern auch der Delinquent allerhand unheimlichen Zere-

monien unterworfen, die ganz besonders jene Wirkung verstärken 

sollten. Die Hinrichtungsverschärfungen bei der Todesstrafe, 

wie z. B. das Schleifen zur Richtstätte oder das Reißen mit 

glühenden Zangen, und dann die Hinrichtung selbst, in deren 

Vollzug man das Verbrechen unter Umständen wiederzuspiegeln 

suchte — alles dies geschah „anderen zum abscheulichen E x e m -

pel", und man schien sich der barbarischen Grausamkeit kaum 

bewußt zu werden, welche diese menschenunwürdigen Hinrich-

tungen auszeichnete. 

Die Gesetze selbst nahmen auf den Abschreckungszweck 

of t mit ausdrücklichen Worten Bezug, wenn sie spezielle Be-

stimmungen über das Hinrichtungsverfahren brachten; so heißt 

es z. B. im Preußischen Landrecht von 1721 *): 

0 Tit . V I , artic. III , § II. 

2* 
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„ W i e denn über daß nach vollbrachter Exekution der 

Cörper andern Ubelthätern zum Abscheu und Exempel, 

damit sie dergleichen schreckliche Mord- und Ubelthaten 

zu begehen durch dies Supplicium gleichsam abgeschröcket 

und abgehalten, hiervon auch und was diesem Übelthäter 

begegnet und wiederfahren ein Gedächtniß verbleiben möge, 

auff ein Rad öffentlich geleget und geflochten und so viel 

Knittel als er Mordthaten verübet, nebst einem Täffelein, 

darauf! seine Ubelthaten geschrieben und verzeichnet, ge-

hangen und angemacht werden sollen." 

In einem Staatswesen, wo man bestrebt war, dem Verbrecher 

schon auf Erden einen Teil jener sehr körperlich gedachten Strafen 

des Jenseits angedeihen zu lassen, und wo man ferner stets ganz 

besonders darauf bedacht war, in den Herzen anderer durch das 

Entsetzliche der Hinrichtung einen möglichst nachhaltigen 

Schrecken hervorzurufen, weil man fast ausschließlich auf diese 

Weise eine Abnahme der Verbrechen erzielen zu können glaubte, 

•— in einem solchen Staatswesen müssen die Strafen hart, ja 

grausam sein, wenn sie diesen beiden Zwecken genügen sollen. 

So sehen wir auch unter Friedrich Wilhelm im Strafmaß vielfach 

eine Härte vorherrschen, die in der T a t an manchen Punkten 

über die an sich schon strengen Strafen der Carolina hinausgeht. 

Man denke insbesondere daran, wie der König im Falle des 

Kindesmordes ständig das Sacken verhängen ließ und bei den 

Diebstahlsdelikten ebenfalls schärfere Strafen einführte, als 

man zu Zeiten der Carolina für nötig gefunden hatte r). Mag 

es immerhin richtig sein, daß schon unter Friedrich Wilhelm I. 

die Verstümmelungsstrafen als Einzelstrafen aus der Übung 

kamen und dadurch ein in manchen Fällen milderer Zug des 

Strafrechts gegenüber früheren Zeiten sich geltend m a c h t e 2 ) , 

so darf man doch nicht vergessen, daß die unmenschlichen 

Strafschärfungen, die vielfach den Hinrichtungen voraufgingen, 

noch immer beibehalten wurden und häufig zur Anwendung 

kamen. Gerade im Interesse einer wirksamen Abschreckung 

hielt man dies alles für durchaus unentbehrlich. 

' ) v. A r n i m S. 8 u. 9. K a d e S. 11. 

' ) H o l t z e S. 41. 
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Man braucht dem Könige selbst in Anbetracht dieses grau-
samen Strafensystems und der von ihm immer wieder ange-
ordneten überaus harten Strafen durchaus nicht die Vorwürfe 
zu machen, die H c l t z e 1 ) abzuwehren sucht. Friedrich 
Wilhelm I. war ein Kind seiner Zeit, dessen sehr aufbrausende, 
impulsive Natur vielfach zur Verhängung von Strafen führte, 
die er wohl nicht verordnet hätte, wenn er wie Friedrich der 
Große kriminalpolitischen Problemen wirklich tief nachgedacht 
hätte; er handelte dagegen viel zu sehr nach seinem Gefühl, 
ließ sich vor allem von seinen durchaus ehrlich und tief empfun-
denen religiösen Ideen leiten und legte bekanntermaßen auf 
wissenschaftliches Behandeln eines in der Praxis durchzu-
führenden Verfahrens nicht den geringsten Wert. Ob es dem 
Kriminalkolleg möglich gewesen wäre, einen Einfluß auf den 
König auszuüben, bleibe dahingestellt. Einmal ist indessen zu 
beachten, daß die in dieser Behörde befindlichen Männer eben-
sosehr vom Geiste der Zeit abhängig waren, wie der König selbst. 
Andererseits ist es immerhin menschlich erklärlich, wenn das 
Kriminalkolleg gegenüber diesem aufbrausenden und keinerlei 
Widerspruch duldenden König in seinen Erkenntnissen, die doch 
richterlicher Willkür nach damaligem Rechte noch weitesten 
Spielraum ließen, sich bemühte, schon im voraus den wahrschein-
lichen Intentionen des Königs gerecht zu werden, zumal die 
Strafgewalt des Staates damals weniger vom Standpunkte des 
Rechts aus als in polizeilicher Weise geübt wurde. Auch hat das 
Kriminalkolleg, aufgefordert zu der Erstattung eines Gutachtens, 
durchaus nicht mit seiner offenen Meinung zurückgehalten; be-
zeichnend ist folgender Vorgang: 

Im Jahre 1734 bat Gerbett 2 ) den König, er möge doch 
Taschendiebstahl und Einbruchsdiebstahl hinsichtlich der Be-
strafung auf eine Stufe stellen und für beide Delikte die Todes-
strafe anordnen. Diese Eingabe 3) machte einem Gerbett alle 
Ehre, aber der König schien doch das Ungeheuerliche empfunden 

J ) H 0 1 1 z e S. 40 ff. 
Über dessen unrühmliche Tät igkei t : H 0 1 t z e S. 34 ff. u. 54 ff. 

3) Rep. 49, A. 1, G. i. C. 1732—44. 
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22 S c h m i d t , Die Kriminalpolitik Preußens 

zu haben; denn er verlangte zunächst vom Kriminalkolleg *) 
ein Gutachten. In diesem Gutachten macht sich zunächst eine 
gewisse Abneigung gegen Gerbett bemerkbar, dann aber geht 
daraus auch die Tatsache hervor, daß das Kolleg — wenigstens 
in diesem Falle •— den König an kriminalpolitischer Einsicht 
durchaus übertraf, da es Anschauungen zum Ausdruck brachte, 
die uns der in ihnen enthaltenen Humanität wegen — soweit 
dies bei dem geltenden Rechte möglich war — verwundern 
dürfen. Hervorzuheben sind besonders folgende Worte: 

„Dieweilen aber jedennoch bei Sancirung derer Poenal-
Gesetze der Endzweck zum Augenmerk zu haben; Ut videlicet 
cives mali emendentur et Securitas Rei publicae salva 
maneat, und die letztere, woferne, w o f e r n e das erstere 
erhalten werden kann, sich von selbsten ergiebet 2). Wan-
nenhero dann die Lebensstraffe nicht anders als daferne die 
Emendatio nicht zu hoffen, auf die delicta zu konstituieren. 
Nechstdem auch proportio inter delictum et poenam wohl 
in Obacht zu nehmen; Nun aber dem Ausziehen der Uhren, 
Tabaquieren und des Geldes, oder der Beutelschneiderey 
durch andere nachdrückl: und empfindliche Leibes-Straffe 
wohl einhält geschehen k a n n . . . " — 

aus diesen Gründen bat das Kolleg, von der allgemeinen An-
ordnung der Todesstrafe im Falle von Taschendiebstahl abzu-
sehen und nur in ganz besonders schweren Fällen die geschärften 
Diebstahlsstrafen Platz greifen zu lassen. Ich möchte auf Grund 
solchen Materials 3) doch geneigt sein, das überaus harte Urteil, 
das H o 11 z e 4) über das Kolleg spricht, wenigstens einzu-

') Es unterzeichneten: v. Culian, Krug von Nidda, Weitzel, Bär, Bordelius, 
Gause und Ockel. 

2) Die Hervorhebung der Spezialprävention ist hier durch den konkreten 
Fall bedingt: es sollte einer Strafschärfung vorgebeugt werden, also war ein Hin-
weis auf die Generalprävention, die ebensogut als „Endzweck" hätte bezeichnet 
werden können, nicht geboten. Interessant ist aber überhaupt das Eintreten für 
die Spezialprävention! 

3) Sehr bemerkenswert ist auch das Verhalten beim Selbstmordproblem 
unten S. 24 ff. 

4) H o l t z e S. 44/45: ,,Das Criminal-Colleg unter Friedrich Wilhelm I. ist 
gewiß die elendeste höhere Justizbehörde gewesen, die in Brandenburg-Preußen 
jemals bestanden hat." 
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schränken, wenn auch ohne weiteres zuzugeben ist, daß sich 
hier bisweilen Männer fanden, die (wie Gerbett) dieser preußischen 
Behörde in Ruf und Ansehen schadeten. 

b) Die konsequente Verfolgung des Abschreckungszweckes 
führte unter Friedrich Wilhelm I. zu allerhand eigenartigen 
Übertreibungen und Auswüchsen, die deshalb besondere Be-
achtung verdienen, weil Friedrich der Große gegen sie Front 
gemacht und sie meist nicht lange nach seinem Regierungsbeginn 
beseitigt hat . 

Die Exekutionsvornahme an verstorbenen Verbrechern und 
die Fortsetzung der Exekution an den Leichnamen der Hin-
gerichteten lassen sich nur aus dem Gesichtspunkte erklären, 
daß man abschreckend auf die Zuschauer einwirken wollte. War 
dies immerhin noch eine weniger inhumane Verfolgung des Ab-
schreckungszweckes, die bisweilen sogar noch unter Friedrich 
dem Großen vorkam, so ist es sehr bemerkenswert, daß unter 
Friedrich Wilhelm I. mitunter die Anwesenheit bestimmter 
Personen bei einer Hinrichtung verfügt wurde, offenbar auch 
nur aus dem Grunde, diese Personen, denen man wohl in beson-
derem Maße verbrecherische Neigungen zutraute, durch die 
grausame Hinrichtung aufs eindrücklichste zu verwarnen. 
H o l t z e berichtet z. B. '), daß die Ehefrauen der Schloßdiebe 
Runck und Stief dazu verurteilt worden seien, der Räderung 
ihrer Ehemänner zuzusehen, — in der Tat eine grausame Durch-
führung des Abschreckungsgedankens, die wohl mehr dazu 
geeignet gewesen sein dürfte, Haß und Groll gegen die Staats-
gewalt und ihre Träger zu schüren als von verbrecherischen 
Handlungen zurückzuschrecken. 

Ebenso wie in derartigen Fällen die Strafe nicht nur den 
Täter, sondern auch andere, mit dem Verbrecher selbst in keinerlei 
Zusammenhang stehende Personen betraf, so wurden nach dem 
Strafensystem Friedrich Wilhelms I. die Angehörigen von Selbst-
mördern in ganz besonders peinlicher Weise von den Strafen 
berührt , die der König — wie dies allerdings auch in andern 
Ländern der Fall war — auf die VerÜbung des Selbstmordes 

' ) H o l t z e S. 37 ; K a d e S. 24, Anm. 3. 
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gesetzt hatte. Dieses Problem von der Bestrafung des Selbst-
mordes verdient in der vorliegenden Darstellung eine um so 
eingehendere Betrachtung, da die Praxis schon unter Friedrich 
Wilhelm I. zu ihm in sehr interessanter Weise Stellung nahm 
und sich mit recht bedeutsamen Vorschlägen hinsichtlich der 
Lösung dieser Frage an den König wandte. 

Es ist nicht verwunderlich, daß man in der Zeit, wo moral-
theologische Einflüsse das Strafrecht beherrschten, den Selbst-
mord als eine Sünde auffaßte, die, weil durch sie „die Seele 
schändlich verderbet" wird, durch ganz besonders wirksame 
Mittel verhütet werden müßte; und da man, wenn es galt, Ver-
brechen zu verhindern, am liebsten zu einem möglichst eindrucks-
vollen Abschreckungsmittel griff, so kam man dazu, an den 
Leichen der Selbstmörder Exekutionen vorzunehmen, die durch 
das Unehrenhafte ihrer Ausführung und Bedeutung einen mög-
lichst großen Abscheu vor dem Selbstmord hervorrufen sollten. 
Man dachte weder daran, daß der Selbstmörder bei Begehung 
der Tat in einem krankhaften Zustande der Erregung handelt, 
noch daran, daß die Strafe das Leid der gänzlich unschuldigen 
Hinterbliebenen noch beträchtlich vermehren half. Alle diese 
Gesichtspunkte galten als nichts gegenüber dem zu erreichenden 
Zwecke, und da es ja Friedrich Wilhelm ganz besonders ernst 
mit jenen religiösen Verbrechen meinte, so ist es selbstverständ-
lich, daß er an den bestehenden Einrichtungen nichts änderte, 
sondern vielmehr mit den entehrendsten Strafen gegen dieses 
„abominable-schändlichste Laster" 2) vorging. Zu einer aus-
führlicheren Besprechung des ganzen Problems kam es aber 
doch im Jahre 1729 3) aus Anlaß eines Unglücksfalles, bei dem 
ein Schiffer an der Gertraudtenbrücke zu Berlin ins Wasser 
stürzte und ertrank. Das ärztliche Gutachten stellte fest, daß 
es sich um einen Selbstmord nicht handeln könne, sondern daß 
man aus untrüglichen Zeichen auf einen Unglücksfall schließen 
dürfe. Wie unsicher sich das Kriminalkolleg in seinen Ent-

*) v. L i s z t , Lehrbuch S. 155, Anm. 7; K a d e S. 15. 
-) M y 1 i u s , CC. II, III. Abt., Sp. 157 ff. 
3) Dies und die folgenden Angaben über die Bestrafung des Selbstmordes 

aus Rep. 49, A. 1, G. i. C. 161S—1732. 
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Scheidungen dem Könige gegenüber fühlte, geht daraus hervor, 
daß auch hier der Befehl des Königs eingeholt wurde, ob der 
Leichnam ehrlich begraben werden dürfte oder nicht. Lakonisch 
lautete das Marginal, mit welchem die Eingabe zurückging: 

„er ist durch Unglück ver soff also soll er begrab(en) werd(en) 
aber alle gewaldt sahme Mort soll der Büttell offentl: weg 
hohl(en)". 

Auf Grund dieses Bescheides machte v. V i e b a h n seinen 
Amtskollegen den Vorschlag, doch dahin vorstellig zu werden, 
ob man nicht diejenigen Leute ebenfalls zu den durch Unglück 
umgekommenen rechnen dürfe, 

„welche rasend oder in solche hitzige Krankheit oder in 
dergleiche hefftige Schwermuth gefallen, daß Sie ihres Ver-
standes nicht mehr Meister sind." 

Und was kriminalpolitisch von besonderem Werte ist: v. V i e -
b a h n machte seine Kollegen darauf aufmerksam, daß durch 
die infamierende Begrabung 

„nicht sowohl die Todten alß ihre nachgebliebenen Ange-
hörigen bestraft werden". 

Alle waren damit einverstanden und zeigten damit, daß sie in 
diesem Punkte bereits viel fortschrittlicher waren als der König, 
Man entschloß sich zu kollegialischem Vorgehen und wurde in 
diesem Sinne beim König vorstellig. Aber Friedrich Wilhelm I. 
wollte von einer solchen Unterscheidung nichts wissen: 

„einer wie der andere Büttell begrab W " 
— das war der bündige Bescheid, der alle auf dem Gebiete des 
Selbstmordproblems ansetzenden Reformideen im Keime er-
stickte. So wurde in das Edikt vom 21 . Januar 1731 r) auch 
nicht jene Unterscheidung von willkürlichem und in Schwermut 
verübtem Selbstmord aufgenommen, ja, es ist nicht ganz aus-
geschlossen, daß der König in Erinnerung an jene Eingabe an-
ordnen ließ, daß 

„sowohl ein jeder Christ- und Ehr-liebender Mensch dieses 
abominable-schändlichste Laster detestieren, als auch ein 
Jeder so viel mehr Acht auf die Seinigen und Angehörigen 

' ) M y l i u s , CC. I I , I I I . Abt., Sp. 157 ff. 
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zu aller Zeit haben und dergleichen grausame Sünde und 
Schande zu verhüten sich angelegen seyn lassen möge." 
II. Die vorstehenden Erörterungen dürften gezeigt haben, 

daß es für Friedrich Wilhelm I., soweit er an die Erstrebung 
von Nützlichkeitszwecken überhaupt dachte, in der Hauptsache 
darauf ankam, andere als den Täter durch die Bestrafung nach 
Möglichkeit abzuschrecken. Die Person des Täters wurde dem-
gemäß zurückgestellt und eine Beeinflussung seiner Gesinnung 
in irgendwie bedeutender Weise nicht als Aufgabe der Straf-
gerichtsbarkeit angesehen; in bestimmten Fällen aber überließ 
man es der Geistlichkeit, außerhalb der Strafrechtspflege als 
solchen einen bessernden Einfluß auf den Delinquenten auszu-
üben, und als Mittel zu diesem Zweck bediente man sich unter 
Friedrich Wilhelm I. der sogenannten Kirchenbuße. Diese 
bestand in einem öffentlichen Sündenbekenntnis und Besserungs-
versprechen vor versammelter Gemeinde, wobei der Büßer in 
vorgeschriebener Liturgie auf bestimmte Fragen des Geistlichen 
zu antworten hatte. Hervorgehoben aber sei hier, daß es nicht 
richtig ist, wenn häufig die Ansicht vertreten wird, die Kirchen-
büße sei eine „St rafe" gewesen, und zwar als Ehrenstrafe dem 
Halseisen, dem Pranger oder der Degenentziehung gleichgeachtet 
worden *). Es widerspricht diese Anschauung durchaus den Be-
strebungen und Ansichten eines Friedrich Wilhelm, der ein 
kirchliches, religiöses Bußmittel nie als kriminelle Strafe ver-
wendet hät te und sich auch ausdrücklich gegen die Gleichstellung 
der Kirchenbuße mit entehrenden Kriminalstrafen gewandt ha t . 

Einer Anregung des Berliner Konsistoriums 2) ist es zuzu-
schreiben, daß die Kirchenbuße eine ziemlich hohe Bedeutung 
erlangen konnte; denn das Konsistorium setzte durch, daß die 
Kirchenbuße nicht nur bei Ehebruch und Hurerei, sondern auch 
bei 

„Schändung des Sabbats, Gotteslästerung, Mißbrauch des 
allerheiligsten Nahmens Gottes, Diebstahl, Freßerey und 
Saufferey, Ungehorsam gegen die Oberen und El tern" 

I) So z. B. K a d e S. 20. 

*) Rep. 49, A. 1, G. i. C. 1618—1732. 
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zur Anwendung kommen müsse. Daß aber ein solches Bußmittel 
ein vollständiger Mißgriff war, ist leicht einzusehen. Man machte 
wiederum den Fehler, eine Einrichtung, die für die christliche 
Kulturperiode zu Beginn unserer Zeitrechnung zweckmäßig war, 
ohne Prüfung ihrer Verwendbarkeit auf eine neue Zeit zu über-
tragen, ja, der König ordnete in einem Erlaß vom I i . Februar 
1716 *) die Kirchenbuße gerade deswegen an, weil 

„es den Gebräuchen der alten Christlichen Kirche conform 3) 
ist, daß die durch dergleichen Laster öffentlich gegebene 
Argern iß" 

auch öffentlich abgestellt und , 
„die geärgerte Gemeine durch eine öffentliche Kirchenbuße 
wieder erbauet werde". 

Man gab sich in den Kreisen der Geistlichkeit redliche Mühe 3), 
die Kirchenbuße zu einem wirklichen Besserungsmittel zu ge-
stal ten; aber es war nicht möglich, dieses Ziel zu erreichen. 
Man bemühte sich, der Kirchenbuße den Charakter der Strafe 
auch in den Augen des Volkes zu nehmen und wies die Prediger 4) 
an, das Volk, in welchem 

„viele in dem Wahn stehen, daß es eine Art von Straffen 
und dabey eine Beschimpfung des gefallenen sey", 

über das Wesen der Kirchenbuße aus der Bibel aufzuklären; 
aber wenn auch der König selbst sowohl wie die Geistlichkeit 
in der Kirchenbuße keine Strafe sahen, so war es doch nicht 
möglich, diese Anschauung auch dem Volke einzuimpfen. Hier 
sah man nur die Erniedrigung des Täters, der in langer Liturgie 
zu Sündenbekenntnis und Besserungsversprechen gezwungen 
ward, und die Folge davon war, daß der erhoffte Zweck nicht im 

j ) Rep. 49, A. 1, G. i. C. 1618—1732. 
2) Die für die altchristliche Ausgestaltung der Kirchenbuße maßgebenden 

Bibelstellen sind: Johannes 20,22—23; Matthäus 18, 18; Jakobus 5, 16; Titus 1, 
7 ff.; Apostelgesch. 19, 18; 2. Thessalon. 3, 6. 14; 1. Tim. 1, 20. Über die altchrist-
liche Kirchenbuße ausführlich H e r g e n r ö t h e r S. 253 ff.; v. B a r S. 71—73 

3) Dies erhellt aus einer Eingabe vom 5. III . 1716, in der das Konsistorium 
Vorschläge macht, damit ,.die gefallenen nicht weiter irre gemachet oder erbittert 
und dadurch am guten gehindert werden". (Rep. 49, A. i , G. i. C. 1618—1732-) 

4) Vgl. Anm. 1. 
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mindesten erreicht wurde und die Kirchenbuße als Kampfmit te l 

gegen verbrecherische Neigung versagte. 

Diesem Umstände trug Friedrich der Große wohl insbe-

sondere Rechnung, als er am 20. Juni 1746 J) die Kirchenbuße 

abschaffte und dies damit begründete, daß 

„die G e m ü t h e r . . . dadurch mehr verbittert als gebessert, 

und nur zu scandale und wohl noch übleren Suiten Ge-

legenheit gegeben" 

werde. Indessen versprach auch er sich von einem geistlichen 

Einflüsse einige Besserung und befahl den Predigern, sich „ g a n t z 

in der Stille und ohne den geringsten Bruit davon zu machen", 

die gefallenen Personen kommen zu lassen und sie mit sanften 

Worten zu einem besseren Leben zu ermahnen. 

II. Teil: Friedrich der Große. 

A. Die Generalprävention. 

Friedrich Wilhelm I. hatte erwartet, daß seine kriminal-

politischen Bestrebungen im allgemeinen von Friedrich dem 

Großen weiter verfolgt werden würden; denn er schrieb in seinem 

politischen Testamente 2): 

„ w a s das Kriminahll gericht ist, müßet Ihr sie scharf ein-

binden das wen(n) einer Blüht vergißet es wieder vergoßen 

werden und das Kein blüht auf dem lande bleibe den(n) 

die götl. straffen vom lande nicht wegbleiben." 

Daß dementgegen Friedrich II. von vornherein den Plan hatte, 

gerade in der Kriminalpolitik andere Bahnen zu gehen, das hat 

wohl bereits der vorige Abschnitt erwiesen; hier fragt es sich 

nunmehr, in welcher Weise er im einzelnen seine kriminalpoli-

tischen Ideen zur Durchführung brachte. 

I. Unter dem Zeichen auschließlicher Generalprävention 

stand unter Friedrich dem Großen der Strafvollzug bei den 

todeswürdigen Verbrechen. Die Hinrichtung sollte nach wie vor 

den nachhaltigsten Eindruck auf die Herzen der zusehenden 

Menschen ausüben; daher stand auch Friedrich unbedingt auf 

1) M y l i u s NCC. III, Sp. 1245. 
K ü n t z e l I, S. 84. 
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dem Standpunkt, daß die Hinrichtung öffentlich zu erfolgen 
habe. J a , in gewichtigen Fällen wurde— unbeschadet der Huma-
nität des Königs — die Verhängung der Todesstrafe ewiger 
Zuchthaus- oder Festungsstrafe vorgezogen, um einen größeren 
Eindruck hervorzurufen. Inwieweit beim Könige aber gerade 
auch zu diesem Vorgehen humane Gedanken beitrugen, zeigt 
ein Brief an Condorcet aus dem Jahre 1785 I), in dem Friedrich 
schreibt: 

„Les assassins et les incendiaires méritent la peine de 
mort, parce qu'ils se sont attribué un pouvoir tyrannique 
sur la vie et sur les possessions des hommes. J e conviens 
qu'une prison perpétuelle est en effet une punition plus 
cruelle que la mort 2) , mais elle n'est pas si frappante que 
celle qui se fait aux yeux de la multitude parce que de 
pareils spectacles font plus d'impression que des propos 
passagers." 

In geschickter Weise wußte der König nun die Durchführung 
der Humanitätsanforderungen mit der des Abschreckungs-
zweckes zu vereinigen, und zeigte, daß die Notwendigkeit, mittels 
der öffentlichen Hinrichtungen auf die Zuschauer abschreckend 
einzuwirken, durchaus nicht eine humane Vollziehung der 
Todesstrafe ausschloß. Obwohl daher Friedrich an dem äußer-
lichen Charakter der Exekutionen möglichst alles beim alten 
ließ, so fielen in Wahrheit doch alle unnützen Quälereien des 
Delinquenten fort; denn die Scharfrichter erhielten die geheime 
Instruktion, die Delinquenten heimlich zu erdrosseln, wenn 
auf Rädern oder Verbrennen erkannt werden mußte, damit 
ihnen die unnötigen Qualen erspart blieben 3). Der Befehl 
hierzu erging in der Kabinettsordre vom I i . Dezember 17494), 
deren Wortlaut hier wiedergegeben sein möge: 

„ D a bei vorkommenden Criminälfällen, in welchen dem 
Delinquenten durch das über ihn zu sprechende Urteil die 

' ) O e u v r e s XXV, S. 420, dazu W i l l e n b ü c h e r S. 23. 
Zu vgl. die Darstellung der Zuchthausverhältnisse usw. unten S. 46 ff. 

3) In Österreich befestigte man am Halse des zum Feuertode Verurteilten 
einen Pulversack. 

•») Acta Bor. VIII, S. 620: K. 0. an v. Bismarck. 
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Strafe des Rades zuerkannt werden muß, die eigentliche 
Absicht darunter dahin gehet, daß nicht sowohl der Delin-
quente gemartert werden, als daß vielmehr an ihm ein 
affreuses Exempel, andern zum Abscheu geschehen soll, so 
habe Ich resolvieret, daß von nun an und künftighin es 
darunter dergestalt gehalten werden soll, daß, wenn einem 
Delinquenten die Strafe des Rades, es sei nun solches von 
oben herunter oder von unten herauf, . . . zuerkannt werden 
muß, alsdann es bei der Exekution jedesmal dergestalt 
gehalten werden muß, daß nämlich der Delinquente vor 
dem Rädern, jedoch ohnvermerkt und ohne daß es die 
herumstehende Zuschauer sonderlich gewahr werden können, 
vorher erdrosseltT) werden und alsdann die Exekution mit 
dem Rade geschehen soll, es wäre denn das Verbrechen des 
Delinquenten von solcher Enormite, daß die besonderen 
Umstände ein ganz abscheuliches Exempel erforderten, so 
daß dem Delinquenten die Strafe, lebendig gerädert zu 
werden, besonders zuerkannt werden müßte." 
Wie man aber andererseits besorgt war, den Hinrichtungen 

auch ja ihren abschreckenden Charakter zu erhalten, sie dem 
Volke als etwas Furchtbares, Entsetzliches vorzuführen, das 
geht daraus hervor, daß man alles, was diesen Eindruck ver-
hindern könnte, zu beseitigen suchte. Veranlassung gab dazu 
beispielsweise im Jahre 1768 die Sitte, daß die Geistlichen die 
zum Tode verurteilten Delinquenten zur Richtstätte begleiteten. 
Diese Sitte wurde nach einem Berichte der Preußischen Re-
gierung 2) von der Geistlichkeit oft in starkem Maße übertrieben. 
Ganze Scharen von Schülern, Kandidaten der Theologie und 
Geistlichen sollen den Delinquent unter lautem Gesang und Gebet 
zur Richtstätte geführt und nach dergleichen Zeremonien dem 
Scharfrichter übergeben haben. Hierdurch, glaubte die Preußische 
Regierung, würde der Abschreckungszweck der Strafe vereitelt, 

H 0 1 1 z e (S. 41/42) nennt es wahrscheinlich, daß man unter Friedrich 
Wilhelm I. ebenso verfuhr. M. E . widerspricht dem die eigenartige Ausprägung 
des Vergeltungsgedankens, auch hätte Friedrich II. dann nicht mehr besondere 
Schritte zu tun brauchen. 

l ) Rep. 49, A. i , G. i. C. 1760—74. 
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indem „viele Gemüther des schlecht unterrichteten Pöbels" 
zu der Ansicht kommen müßten, 

„der abgethane Delinquent sey ohnfehlbar seelig gestorben, 
und es sei dieses der sicherste Weg, um gleichfalls seelig 
zu sterben." 

Man kam also zu der Ansicht, daß dieses feierliche Geleite der 
Verbrecher durch die Geistlichkeit zur Vermehrung der todes-
würdigen Verbrechen beitragen und die Menge, statt sie abzu-
schrecken, zu Untaten verleiten müsse. Das Königsberger Stadt-
gericht pflichtete dem zwar nicht bei, aber das dortige Kriminal-
kolleg stellte sich auf den Standpunkt der Regierung, und diese 
reichte dem Könige eine dahin gehende Eingabe ein, damit 

„der hauptsächliche Endzweck der Todes-Strafen nicht 
verfehlet und der Todt des Mißethäters in den Augen des 
Publici so schreckhaft werde als möglich ist ." 

Der König ließ sich von diesem Berichte überzeugen und der 
Preußischen Regierung folgende Antwort zuteil werden *): 

„Friederich, König etc; Unsern etc; Da die allgemeine 
Wohlfahrt des Landes erfordert, daß die Anzahl der Ver-
brechen so viel möglich vermindert werde, So gereichet 
Uns Euer, aus dem Bericht vom 9. Maj. a. pr. ersichtlich 
gewesenes Bestreben, diesen heilsamen Endzweck zu be-
fördern, zum gnädigsten Wohlgefallen. Wir haben über 
diese Materie eine General-Verordnung unterm dieses 
Monaths zu erlaßen gut gefunden, und laßen Euch davon 
die Abschrifft, benebst Anschließung des eingesandten 
Fasciculi actorum hierneben zufertigen. Sind etc. Berlin, 
den 7 t e n Julü 1769 

ad mandatum Münchhausen." 
I. Eine Einbuße litt der Strafvollzug bei der Todesstrafe 

in generalpräventiver Hinsicht aber insofern, als unter Friedrich 
dem Großen alle vor der Hinrichtung vorzunehmenden Straf-
schärfungen, die unter Friedrich Wilhelm gang und gäbe waren, 
in Fortfall kamen. Im Interesse der Humanität und in der an 
M o n t e s q u i e u anschließenden richtigen Erkenntnis, daß 

J ) Rep. 49, A. 1 , G. i. C. 1760—74. 
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durch ein derartiges Schauspiel das Volk nur verrohen könnte, 
wurde der Vollzug der Strafschärfungen auch dann unterlassen, 
wenn die Gesetze ihn ausdrücklich anordneten. Dieses Vorgehen 
führte daher zu einer Diskrepanz zwischen Gesetzesrecht und 
Prax i s ; denn nicht nur der König milderte in den Urteilsbestä-
tigungen die gesetzesmäßig erkannten Strafen *), wozu er ja 
ein unumschränktes Recht hatte; sondern auch die Praxis richtete 
im Hinblick auf die mit Sicherheit zu erwartende Änderung 
des Urteils dieses schon daraufhin ein, und der König rügte das 
nicht, obwohl er ja sonst, wie wir sahen 2), von den Gerichten 
strenge Befolgung der Gesetze verlangte. Die Strafschärfungen 
waren somit in praxi aus der preußischen Strafskala verschwunden. 
Die Bestätigung hierfür können wir einem Briefe des schon 
genannten Juristen Kessler 3) entnehmen, der lange Zeit in 
der Praxis gestanden hatte und am 30. April 1779 an F ü r s t 
einen tabellarischen Auszug der hauptsächlichsten Strafen und 
Delikte einsandte, wobei er u. a. bemerkte: 

„ Ich war zwar anfänglich zweifelhaft, ob ich diver -
sitatem poenarum ratione sexus bey einigen delictis; in-
gleichen die so oft vorkommende Schärfungen durch Schleif -
fen, Zangenreißen, Handabhauen etc. mit anführen sollte; 
Ich habe mich aber nicht getrauet, solche wegzulaßen, wo 
die Gesetze sie ausdrücklich enthielten. I n d e ß e n i s t 
w ü r k l i c h u n s e r e P r a x i s m i t d e n G e -
s e t z e n d a r u n t e r n i c h t ü b e r e i n s t i m -
m e n d . In den 23 Jahren, die ich bey dem Collegio bin, 
haben wir, weil es zu barbarisch schien, fast niemahls auf 
dergleichen exasperationes erkannt; vielmehr wenn Provin-
cial-Collegia und Regierungen darauf erkannt hatten, refor-
matorie angetragen. Und ein paar Mahl, wo wir propter 
eximiam atrocitatem facinoris einmahl auf Zangerikniffe, 
und das andere Mahl auf das Schleiffen zur Richtstätte 
antrugen, wurde solches meines Erinnerns bey Hofe nicht 
einmahl approbiert." 

' ) Indem er die Strafschärfungen (Schleifen zur Richtstätte usw.) strich. 
2) Oben S. 6. 
3) Rep. 49, A. i , G. i. C. 1775—86. 
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Da unter Friedrich Wilhelm I. diese Strafschärfungen ja 
vielfach gerade aus religiös-transzendenten Motiven vorgenom-
men wurden, so entfiel unter Friedrich dem Großen von selbst 
der wichtigste Faktor, der sie als geboten hätte erscheinen lassen, 
und die durch sie etwa zu erreichende Abschreckung konnte die 
nach Friedrichs Ansicht mittelbar bewirkten ungünstigen Folgen 
nicht aufwiegen. 

2. Aber nicht nur dadurch, daß man dem nachdrücklichsten 
Abschreckungsmittel — der Hinrichtung — durch Beseitigung 
der grausamen Strafschärfungen einen guten Teil seiner 
Furchtbarkeit nahm, tat man der Generalprävention Abbruch, 
— wichtiger ist, daß die Zahl der todeswürdigen Verbrechen 
überhaupt bedeutend eingeschränkt wurde, so daß dieses am 
wirksamsten generalpräventiv wirkende Mittel nur noch ver-
hältnismäßig selten zur Anwendung gebracht wurde. Die Zahl 
der Hinrichtungen sank ganz bedeutend; nach den Kriegen 
wurden jährlich nur noch ungefähr 14 oder 15 Todesurteile 
vollstreckt*). Gründe gab es für diese Einschränkung der Hin-
richtungen zahlreiche, und die meisten liegen, wenn man an die 
Lehren der Aufklärungsphilosophen denkt, auf der Hand. Aber 
einer, der sich in einer Kabinettsordre vom 18. August 1746 l ) 
ausgesprochen findet, verdient hervorgehoben zu werden. Fried-
rich erkannte, daß die Bestrafung gewisser Verbrechen, bei 
denen wir heutzutage die Öffentlichkeit in den Verhandlungen 
ausschließen würden, besser nicht unter Entfaltung des ganzen 
Schreckensapparates der Hinrichtung vollzogen würde, da be-
sonders junge Gemüter hiervon mehr Schaden als Nutzen davon-
tragen würden. So schreibt er in jener Kabinettsordre, durch die 
er die Todesstrafe bei Sodomie abschafft: 

„ E s ist nicht zu leugnen, daß durch die publique und 
affreuse Todesbestrafung dergleichen Inquisiten viele junge 
und ohnschuldige Gemüther, welche natürlicher Weise die 
Ursache einer so affreusen Exekution wissen wollen, da-
durch, zumal wenn sie in gleicher Ignorance von Sentiments 

' ) M e n d e l s s o h n - B a r t h o l d y S. 458/59-
») Ac ta Bor. V I I , S. 134. 

Abhandl . d. kr iminal ist . Inst ituts . 3. F . B d . I., H e f t 2. 3 
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(wie der Verbrecher) sind, mehr scandalisieret als gebessert 
und wohl gar böse Neigungen in ihnen erreizet werden, 
davon sie vorher keine Empfindung gehabt." 

Da dazumal noch der Lehrer mit seinen Schülern zur Hinrich-
tung gezogen sein soll, so kann man diese Gründe Friedrichs 
nur billigen und anerkennen. 

So wurden also die öffentlichen Hinrichtungen unter Fried-
rich dem Großen seltener und sollten demgemäß als etwas ganz 
besonders Schlimmes dem Volke erscheinen; denn Friedrich 
schien der Ansicht zu sein, daß die Hinrichtung, sparsam ange-
wandt, noch eindrucksvoller sei, als wenn man besonders moralisch 
minderwertige Leute durch allzu häufige Anwendung dieses 
Schauspiels an die Exekutionen gewöhnte. 

II. In den meisten Fällen wurde demgemäß die Abschreckung 
nicht in den direkten Anblick der Vollstreckung, sondern in die 
Vorstellung der B ü r g e r 1 ) verlegt; man griff in erster Linie zu 
den Mitteln, die man früher für weniger wirkungsvoll hielt, da 
sie nicht so unmittelbar auf die Sinne wirkten. 

i . Die Generalprävention sollte demgemäß, wie wir es auch 
schon bei Friedrich Wilhelm gesehen hatten, durch die An-
kündigung der Strafen und durch die Mitteilung des Vollzuges 
im Einzelfall erreicht werden. 

Neue Edikte strafrechtlichen Inhaltes wurden dem Volke 
daher eine gewisse Zeitlang von der Kanzel herab bekannt-
gegeben. Auch die Presse zog Friedrich zur Hilfe heran; denn 
in den „Berlinischen Nachrichten von Staats- und gelehrten 
Sachen" aus damaliger Zeit findet man bisweilen Nachrichten 
aus der Strafrechtspflege, die auf ausdrücklichen Befehl des 
Königs aufgenommen werden mußten2). Seit 1769 ordnete 
dann Friedrich im Interesse der Generalprävention an, daß auf 
Warnungstafeln 3) die vollzogenen Strafen dem Publikum mit-

' ) Ganz nach M o n t e s q u i e u s Vorgang. 
J ) Rep. 49, R 23. 25 : Berl. Nachrichten von Staats- und gelehrten Sachen 

v o m 13. Februar 1748, Nr. X I X , desgl. Ausgabe vom 20. Februar. E s handelt sich 
u m den Prozeß gegen den Generalmajor v. Wallrave wegen Unterschlagungen. 

3) Rep. 49, A 1, G. i. C. 1 7 6 0 — 7 4 : 14. Febr. 1770 an den ersten Senat des 
Kammergerichts (Konzept) : „Friedrich etc. Da in Erwägung gezogen worden, 
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geteilt würden, um auch bei Freiheitsstrafen noch durch den 
Vollzug abschrecken zu können. Ganz besonders sollten diese 
Warnungstafeln aber in den Zucht- und Arbeitshäusern ange-
bracht werden, damit den dort versammelten Arbeitsscheuen 
und ähnlichen Delinquenten ein heilsamer Schreck eingejagt 
würde. 

2. Da der König also die Abschreckung hauptsächlich in 
die Vorstellung verlegt hatte, sah er sich nun in einer Reihe von 
Fällen genötigt, Strafen anzudrohen, die im Verhältnis zur 
früheren Zeit zwar immer noch milde genannt werden können, 
uns aber doch in einigen Fällen einer auffallenden Härte wegen 
wundernehmen müssen. G l e i c h z e i t i g b e w e i s e n 
d i e s e F ä l l e a b e r a u c h , d a ß u n t e r F r i e d -
r i c h d e m G r o ß e n d e r d e r A l l g e m e i n h e i t 
g e g e n ü b e r z u v e r f o l g e n d e A b s c h r e c k u n g s -
z w e c k , a l s o d i e G e n e r a 1 p r ä v e n t i o n , i m 
V o r d e r g r u n d e d e r k r i m i n a l p o l i t i s c h e n B e -
s t r e b u n g e n s t a n d u n d u n t e r d e n N ü t z -
l i c h k e i t s z w e c k e n d i e e r s t e S t e l l e e i n n a h m ; 
denn bei den Verbrechen, in denen eine antisoziale Gesinnung 
besonders markant hervortritt, wurde der Täter vielfach ledig-
lich Unschädlichmachungsstrafen — insbesondere lebensläng-
licher Freiheitsstrafe — unterworfen, und zwar weniger unter 
dem ausgesprochenen Zwecke spezialpräventiver Sicherung*) 
als vielmehr in erster Linie unter dem Gesichtspunkte der Gene-
ralprävention: Die Abschreckung anderer ist der immer und 
immer wieder betonte Zweck, den man mit der Strafe zu er-
reichen hoffte. 

Zu den Rechtsgütern, die Friedrich der Große in dieser Weise 

daß es von sehr guten Nutzen seyn dürfte, wenn die verordnete Warnungsanzeigen 
an das Publicum über die vollzogene Strafen ohne Unterschied in dem hiesigen 
Arbeitshause in dem Saale wo die aufgegriffenen Leute zur Arbeit oder sonst zu-
sammen kommen und wenn selbige in Todes- oder Vestungs-Strafen bestehen, 
auch in denen Zuchthäusern an dem Orte, wo die Züchtlinge sich versamlen ange-
schlagen werden, So habt Ihr Euch hiernach zu achten . . . ." . 

') Daß dieser Gesichtspunkt immerhin schon Beachtung fand, wird unten 
erörtert werden. Vgl. S. 51 ff. 

3 * 
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besonders schützen zu müssen glaubte, gehörte zunächst die 
ö f f e n t l i c h e S i c h e r h e i t d e s P u b l i k u m s . Hier 
verlangte Friedrich strengste Bestrafung und wies eine von den 
Gerichten zeitweise geübte Milde in der Bestrafung energisch 
zurück. Demgemäß heißt es in einer Kabinettsordre vom 9. März 
1786 an v. d. Reck 

„S ie (die Richter) sind wohl nicht gescheit, dergleichen 
Urteil zu sprechen. . . Was soll daraus werden, wenn man 
mit solchen groben Verbrechern und Mördern so glimpflich 
verfahren will: Nein! da gehört durchaus sich eine härtere 
Strafe, die auf das Volk Eindruck macht." 
Und von diesem Standpunkt aus erklärte der König im 

Jahre 1753 sogar einen Raubmörder in Acht und Verfestung 2 ) 
und erlaubte, 

„daß er, wo er sich betreffen läßt, ohne alle Strafe entleibt 
und vom Leben zum Tode gebracht werden könne" 3). 
Aber auch bei verhältnismäßig ganz geringen Delikten finden 

sich Strafandrohungen, die sich nur aus der Sorge um die öffent-
liche Sicherheit erklären lassen. So sollte nach einer Verordnung 
vom 6. Januar 17644) derjenige, der eine öffentliche Laterne 
in Berlin beschädigte 5), mit Zahlung von 200 Rthlr. bestraft, 
und im Nichtbeitreibungsfalle sollte gegen ihn 

„ohne alle Gnade mit scharfen Staupenschlägen und Brand-
Marek auf der Stirn verfahren und er dazu des Landes ver-
wiesen werden" 6). 

' ) Publikationen aus den Kgl. Staatsarchiven Bd. X I , S. 641. 
: ) W i l l e n b ü c h e r S. 36. 
3) Nicht weniger charakteristisch für des Königs Standpunkt ist folgende 

Verordnung ( M y l i u s NCC. V I I I , Sp. 53) : , ,S. K . M. haben bisher mißfällig 
wahrgenommen, daß bei denen Criminal-Prozessen von denen Gerichten nicht 
scharf genung erkannt wird, besonders in Fällen, wo es auf eines Menschen Leben 
oder Tod, und auch auf die Sicherheit des Publikums auf den öffentlichen Land-
und Heerstraßen ankommt. Beyde Fälle erfordern mehrere Aufmerksamkeit von 
Seiten der Gerichte, und es muß gegen die Verbrecher mit mehreren Ernst und 
Schärfe erkannt werden." 

4) M y l i u s NCC. I I I . 
5) Dies war damals sehr oft vorgekommen; daher das scharfe Edikt . 
6) Man muß bedenken, daß Friedrich die Landesverweisung schon 1743/44 
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In ähnlicher Weise ging Friedrich der Große gegen die 

Delikte vor, welche gegen die w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n 

A n o r d n u n g e n verstießen, die er in treuester Fürsorge 

für die Hebung des Nationalwohlstandes traf. Das merkan-

tilistische Wirtschaftssystem im Staatshaushalte Friedrichs des 

Großen brachte es mit sich, daß einerseits die Ausfuhr einhei-

mischer Rohstoffe nicht geduldet und andererseits auch die 

Einfuhr fremder Waren als schädlich angesehen wurde. Demzu-

folge glaubte Friedrich, um den Wohlstand des Staates und 

das Gedeihen der Industrie vor Schaden zu bewahren, Verstößen 

gegen dieses als segensreich anerkannte System durch Androhung 

besonders harter Strafen begegnen zu müssen. Daher wurden die 

Akzisebeamten und die in den öffentlichen Leinwandfabriken 

angestellten Arbeiter strengsten Strafbestimmungen unter-

worfen, wohl weil man bei ihnen die günstigere Gelegenheit zu 

staats- und wirtschaftsschädlichen Verbrechen in Rechnung zog. 

Und vor allem lassen sich so die hohen Strafen erklären, die auf 

die Übertretung des Wollausfuhrverbotes und auf Kaffee-

Schmuggel gesetzt waren. In allen diesen Fällen *) lag dem König 

hauptsächlich daran, durch harte Strafen besonders nach-

drucksvoll abzuschrecken oder durch den Vollzug der Strafe 

ein besonders eindrückliches Exempel zu statuieren. 

abgeschafft hatte. W e n n er sie hier wieder verordnet, so muß er das Del ikt aller-

dings für höchst gefährlich angesehen haben. 

' ) A h e g g , A n m . 198. In Betracht kommen M y 1 i u s NCC. V I I , Sp. 177 ff., 

Sp. 2142 u. 2486 ff.; derselbe NCC. V, IV. A b t . , Sp. 271 ff. So wurde „verboten, 

andern (sc. K a f f e e ) bey sich zu haben, als in Büchsen und gestempelten Paketen, 

bey Vermeidung der Confiskation und der in den Gesetzen festgesetzten Strafen, 

welche nach dem allerhöchsten Willen Ihro Majestät mit der größten Strenge bey-

getrieben werden sollen, da dergleichen Mißbräuche, welche für den Staat v o n so 

nachtheiligen Folgen sind, scharf geahndet werden müssen; insonderheit wenn 

sie von Leuten verübet werden, welche nichts zu verlieren haben, die ihnen zu er-

kannten Strafen nicht achten, vielmehr, nachdem sie solche ausgestanden, das 

Metier eines Contrebandiers nach wie vor wiederum treiben. Dies ist um so viel 

gefährlicher, da dergleichen Leute ihre Professions und Arbeiten, j a die Landleute 

sogar ihre Äcker deshalb verlassen, und dadurch den Fabriken, der Industrie und 

überhaupt dem gemeinen Besten einen beträchtlichen Schaden zufügen. Diesem 

soll dadurch schlechterdings gesteuert werden, daß gegen dergl. Contrebandiers 

v o n Profeßion mit der größten Strenge verfahren werden soll, . . . um sie dadurch 

für die Z u k u n f t a b z u s c h r e c k e n . . . " 
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Schließlich sei noch der harten Strafen gedacht, welche 

Friedrich der Große über p a r t e i l i c h e u n d u n r e d -

l i c h e R i c h t e r verhängt wissen wollte, da ihn Vergehungen 

dieser Beamten besonders zu erbittern pflegten und er in A n -

betracht der Schädlichkeit ihrer Vergehungen für das Allgemein-

wohl ebenfalls wiederum, um möglichst nachdrücklich abzu-

schrecken, zu besonders strengen Strafdrohungen sich wandte. 

Daher sollen unredliche und parteiische Justizbeamte 

„nicht allein ohne alle Nachsicht und Umstände cassiert, 

sondern auch ausserdem mit den empfindlichsten Leibes-

oder wohl gar Lebens-Strafen, welche Se. Königl. Majestät 

in jedem Falle Allerhöchstselbst zu bestimmen sich vorbe-

halten, angesehen werden" r). 

In allen diesen Fällen handelt es sich um eine scharfe Be-

tonung des Abschreckungsgedankens: bei diesen Verbrechen, die 

an der Sicherheit des Publikums, dem Wohlstand und der A u t o -

rität des Staates rüttelten, traten persönliche Rücksichten auf 

den Verbrecher schlechterdings noch immer in den Hintergrund; 

hier galt es in erster Linie abzuschrecken und den Täter selbst 

ganz oder auf lange Zeit unschädlich zu machen. Nicht aber 

darf die Verhängung oft so auffallend harter Strafen und die 

merkwürdig einseitige Betonung des Abschreckungszweckes, 

wie sie dem König in den angeführten besonderen Fällen ratsam 

erschien, als ein Aufgeben seines Prinzips von der Humanität 

angesehen werden, welchem der König bis an sein Ende treu 

geblieben ist. Diese Strafbestimmungen sind durchaus nicht 

geeignet, an der Tatsache, daß unter Friedrich II. die Milde der 

Strafen proklamiert wurde, irgend etwas zu ändern. Man muß 

diesen Bestimmungen gegenüber auch folgende Erwägung nicht 

gänzlich außer acht lassen: Im letzten Drittel seiner Regierungs-

zeit, in welches die meisten der angeführten Strafbestimmungeri 

fallen, war Friedrich, hart mitgenommen von den mannigfaltigen 

Schicksalsschlägen, mit einer gewissen Erbitterung gegen die 

Menschen erfüllt, und so erregte es ihn, der sein ganzes Leben 

der Arbeit für den Staat geopfert hatte, in ganz besonderem 

0 M y l i u s N C C . VI, Sp. 1795/96: 28. XII . 1779. 
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Maße, wenn Beamte sich Pflichtvergessenheit, Mangel an Eifer 
oder gar Unredlichkeiten zuschulden kommen ließen oder wenn 
gegen seine dem Wohle des Volkes gewidmeten Bestrebungen 
in Eigennutz und Ungehorsam gehandelt wurde. Daher griff 
er in dieser Zeit oft zu so harten Strafmaßnahmen; aber daß 
diese keineswegs prinzipiellen Charakters waren, zeigt eine in 
den letzten Regierungsjahren erlassene Kabinettsordre I), in der 
der König verlangte, 

„die Rechte nachzusehen und alle die grausame Articul und 
Punckte in gewißer Arth zu mildern und gelinder zu machen, 
dergestalt, daß vor alle Vergehen eine Strafe bleibt, umb 
die Ordnung zu erhalten, doch aber, daß die Strafen dem 
Verschulden mehr angemessen sind". 
III . Gegenüber den harten Strafbestimmungen, die wir 

soeben kennen gelernt haben, sind nun aber die Fälle zu er-
wähnen, in denen Friedrich der Große jeglicher Übertreibung 
des Abschreckungszweckes energisch entgegentrat. Unter 
Friedrich Wilhelm I. war man, wie oben dargelegt wurde, in 
übertriebener Verfolgung des Abschreckungszweckes dazu ge-
kommen, auch solche Personen unter Umständen mit der Strafe 
zu treffen, die im gegenwärtigen Falle gänzlich unschuldig waren. 
Diesen Übertreibungen steuerte Friedrich dadurch, daß er den 
Satz aufstellte und durchführte, die Strafe dürfe sich allein auf 
den Täter konzentrieren und müsse vor Personen, die mit dem 
Verbrechen nichts zu tun hatten, haltmachen. Dieser Gedanke 
war es auch, der ihn die Lösung des Problems von der Bestrafung 
des Selbstmordes finden ließ. 

Auch unter Friedrich dem Großen gab ein praktischer Fall 
Veranlassung zur Wiederaufnahme der Behandlung dieses 
Problems. Ein unglücklicher schwermütiger Mensch hat te sich 
erschossen, und seinen Angehörigen wurde vom pastor loci und 
den Behörden das stille und ehrliche Begräbnis des Toten unter-

*) Rep. 49. A. 1, G. i. C. 1775—86: K. O. vom 17. IV. 1779 an Fürst. Ähn-
liches war vor der Regelung der Westpreußischen Rechtspflege im Jahre I772 

bestimmt worden; auch hier befahl Friedrich die Beseitigung ,,der außerordent-
lichen Härten des aus Zeiten der Roheit und Unwissenheit stammenden Gesetzes". 
S t ö 1 z e 1 , 15 Vorträge S. 171 ff. 
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sagt, da die Edikte Friedrich Wilhelms dies ja ausdrücklich 

verboten hatten. Der Fall gelangte bis zum König, und dieser 

erließ unterm 4. März 1747 zwei Kabinettsordres, deren eine 

(an v. Bismarck) folgende charakteristischen und kriminal-

politisch bedeutsamen Sätze enthielt: 

„Mein lieber würkl . Geheimter Etats-Ministre v. Bis-

marck. Ich remittiere Euch hirbey das memorial des A m t -

manns Bewert zu Driesen, worinnen er um still und ehrliche 

Beerdigung eines Sich auß Wahnwitz oder melancholey 

umgebrachten Verwandten angehalten. Wie Ihr nun aus 

denen ferneren copeylichen Anschlüßen ersehen werdet, was 

ich deshalb sowohl an die cüstrinische Regierung alß den 

pastorem loci befohlen, so werden Euch die angeführte 

Uhrsachen zugleich zeigen, wie ich die vorige gar zu general 

abgefaßte und auf gleiche Weyse ohne Grund applicirte 

edicta in diesem Falle zu moderiren und nach Billigkeit und 

denen Grund-Sätzen der Vernunfit einzuschränken für nöthig 

und billig erachtet, dergestalt, daß diejenige armseelige und 

Mitleidens wehrte Leute, so wegen Mangel des Völligen Ver-

standes und freyen Willens bey einer Raserey, Wahnwitz , 

melancolie und dergleichen unwillkührlichen Zufällen auff 

diese extremitaet fallen, und wo ohnedem die Straffe nichts 

fruchten, sondern nur auff die prostitution unschuldiger 

anverwanten redundiren würde, von dem rigneur derer 

edicte außgenommen werden sollen; Ihr habet also diese 

Meine declaration an alle Landes-Regierungen und Justitz-

Collegia in gehörigen terminis ergehen zu lassen und Ich 

bin Euer wohlaffektionierter König. Potsdam, d. 4*en Martii 

1747 Feh." 

Es waren also in erster Linie kriminalpolitische Gesichts-

punkte, die den König zu diesem Erlaß bewogen, so daß nun-

mehr auch die Wünsche jener Beamten in Erfüllung gingen, die 

Rep. 49, A. 1. Das von W i l l e n b ü c h e r und H ä l s e h n e r zitierte 

Reskript vom 6. XII . 1751 ist also nicht der erste Schritt in dieser Angelegenheit 

und nur eine Wiederholung der im Text angegebenen K. 0. und des von A b e g g 

(Anm. 193) erwähnten Ediktes vom 7. März 47. Auch F i s c h l S. 188 erwähnt 

nur das Edikt vom 6. XII . 1751. 
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damals vergeblich Friedrich Wilhelm I. zu dem nämlichen Schritte 
zu veranlassen suchten. Dazu kam die philosophische Überzeugung 
des Königs, die die liberalen Anschauungen der Aufklärungs-
literatur wiederspiegelt I). Indessen mögen die rein philo-
sophischen Anschauungen des Königs hinsichtlich dieses Problems 
sich erst in der Zeit des siebenjährigen Krieges vollkommen 
ausgebildet haben, nachdem der König selbst das größte Leid 
durchgemacht hatte und dadurch den Gedanken der Stoa nahe-
gebracht worden war. Jedenfalls läßt sich feststellen, daß die 
Gedanken der Aufklärung auch hier den Einfluß Christian 
Wolfis 2) verdrängt haben und daß der König mit seinen Edikten 
von 1747 und 1751 unbedingt den Wünschen und Ideen seines 
Volkes gerecht wurde. 

Auch in andern Verordnungen machte sich der Grundsatz, 
daß die Strafe sich auf den Täter allein beschränken müsse, 
bemerkbar. So erging im Jahre 1747 3) eine Kabinettsordre, 
die aus ähnlichen Gründen die Umwandlung von Gefängnis- in 
Geldstrafen untersagte. Der Grund hierfür war nämlich der, 
daß insbesondere die „gemeinen Leute" nicht ihrer Geldmittel 
beraubt und dadurch zur Erhaltung ihres Hauswesens unfähig 
gemacht werden sollten, weil die Angehörigen „dadurch mehr 
als die Delinquenten bestraft werden". Derselbe Befehl wurde 
am 16. September 1751 4) wiederholt und hier noch bestimmt, 
daß das Vermögen der zur Bestrafung oder Inquisition einge-
zogenen Missetäter vom Gericht nur soweit mit Beschlag belegt 
werden dürfte, als dadurch nicht der Unterhalt der Angehörigen 
unmöglich gemacht würde. 

Kaum der Erwähnung bedarf es schließlich, daß unter Fried-
rich dem Großen nicht mehr die Gegenwart bestimmter Personen 
bei Hinrichtungen befohlen wurde, wie wir dies bei Friedrich 
Wilhelm I. beobachtet hatten; eine derartige Übertreibung 
des Abschreckungsgedankens war unter Friedrich naturgemäß 
ein Ding der Unmöglichkeit. 

' ) W i l l e n b ü c h e r S. 44 u. 45 Anm. 1. 
• 2 ) Dieser hielt an der Bestrafung des Selbstmordes fest. W i l l e n b ü c h e r S. 44. 
3) Acta Borussica V I I , S. 348: 3. Aug. 1747. 
4) Acta Borussica I X , S. 246. 
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B. Die Spezialprävention. 
Die bisherigen Erörterungen dürften gezeigt haben, daß 

unter Friedrich dem Großen nach Beseitigung aller transzen-
denten Strafzwecke die Generalprävention als wichtigster Straf-
zweck *) verfolgt wurde. Dies ging insbesondere daraus hervor, 
daß gerade bei den Verbrechen, in denen die antisoziale Ge-
sinnung ihre markanteste Ausprägung erhielt, die Abschreckung 
der Allgemeinheit als erster, ja einziger Strafzweck angesehen 
wurde, wenn man von dem gelegentlich erwähnten Sicherungs-
zweck einmal absieht. Andererseits ist bereits zur Sprache ge-
bracht worden, daß trotz dieser hohen Bedeutung des Ab-
schreckungszweckes die Generalprävention an wesentlichen Punk-
ten eingeschränkt wurde, daß insbesondere durch eine Vermin-
derung der ausschließlich generalpräventiv wirkenden Strafen, 
wie Hinrichtung und öffentlicher Staupenschlag mit Landes-
verweisung, ein freier Raum geschaffen wurde für die Ein-
führung neuer Gedanken, d. h. der Spezialprävention 2). Während 
noch unter Friedrich Wilhelm I. jene absolut unschädlich machen-
den Strafen, die gleichzeitig in hohem Maße generalpräventiv 
wirken sollten, im Vordergrunde der kriminalpolitischen Mittel 
standen, wurde unter Friedrich dem Großen im Einklang mit 
der allgemeinen Entwicklung jener Zeit die F r e i h e i t s -
s t r a f e zur Z e n t r a l s t r a f e erhoben. 

I. I. Von den Gründen, die die Einführung der Spezial-
prävention und die Bevorzugung der mit dieser stehenden und 
fallenden Freiheitsstrafe herbeiführten, seien zunächst jene all-
gemeinen humanitären Tendenzen genannt, denen ja auch 
Friedrich der Große Tür und Tor öffnete: 

„Les législateurs 3) qui établissent des lois dans des 
monarchies sont ordinairement eux-mêmes souverains: si 
leurs lois sont douces et équitables, elles se soutiennent 

' ) Ganz im Sinne damaliger Kriminalpolitik überhaupt: G ü n t h e r , 
Strafrechtsreform S. 161 ff. 

-) Und zwar besonders im Sinne von Abschreckung oder Besserung des 
Täters. 

3) O e u v r e s IX, S. 23. 

282 



unter Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. 43 

d'elles-mêmes, tous les particuliers y trouvent leur avantage; 
si elles sont dures et tyranniques, elles seront bientôt abo-
lies, parce qu'il faut les maintenir par la violence, et que 
le tyran est seul contre tout un peuple qui n 'a de désir que 
de les supprimer." 

Und von einem vollkommenen Gesetzbuch schreibt er weiterhin: 
,,ou y trouverait une connaissance profondée du cœur 
humain et du génie de la nation; les châtiments seraient 
tempérés." 
Wie sehr es Friedrich aber um die Verwirklichung solch all-

gemeiner Humanitätsanforderungen zu tun war, das zeigte er 
in der Praxis bereits am dritten Tage nach seinem Regierungs-
antri t t , als er „aus bewegenden Ursachen" die Folter und später-
hin auch die andern Zwangsmittel zur Herbeiführung des Ge-
ständnisses abschaffte ï). Es soll hier nicht vergessen 
werden, daß bereits Friedrich Wilhelm I. die Gefährlich-
keit der Folter erkannt und ihren Gebrauch demgemäß 
mit mancherlei Kautelen umgeben 2) hatte. Einerseits mußten 
alle auf Tortur lautenden Zwischenurteile eingesandt werden, 
damit allein der König ihre Anwendung in der Hand habe; 
andererseits hat te Friedrich Wilhelm I. im Einklang mit dem 
Prozeßrecht der Carolina in seiner Kriminalordnung vom 8. Jul i 
17 17 bestimmt, daß die Tortur unterbleiben und auf die gesetz-
liche Strafe erkannt werden solle, wenn der Täter durch zwei 
einwandsfreie Leute überführt worden sei 3). Wenn auch auf 
diese Weise Vorsichtsmaßregeln für den Gebrauch der Tortur 
getroffen worden waren, so konnte doch hier — ebenso wie bei 
den sonstigen Zwangsmitteln prozessualer Art — in Anbetracht 
der alteingewurzelten Gewohnheit nur das Radikalmittel gänz-

' ) Das Nähere bei W i l l e n b ü c h e r S. 4S ff., A b e g g S. 137 ff.. 
H ä l s c h n e r S. 174 ff. 

2) H i n t z e in Acta Borussica VI, 1, S. 42. Charakteristisch dafür sind 
folgende Worte, die sich in einem Edikt für Geldern vom 15. Oktober 1725 (Rep. 
49, A 1) finden, wo gesagt wird, daß „ . . . d e s e Saecke van de vuytterste gewichte 
ende onversettelijcke prejuditie is, daerinne mette aldergrootste Vorsichtigheit 
ende Sorghvuldigheit behoort voorts gevaeren te worden . . . " 

3) M y l i u s CC. II, III . Abt. Sp. 96. Dasselbe auch im Edikt für Geldern 
vom 15. X. 1725. 
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licher *) Abschaffung fruchten, und zu diesem Mittel hat Friedrich 
der Große, um den Einzug der Menschlichkeit in die Strafrechts-
pflege zu kennzeichnen und kundzutun, sofort am Anfang 
seiner Regierung gegriffen 2). 

Von dieser strafprozessualen Frage abgesehen trugen aber 
seine humanitären Tendenzen ganz besonders auch im Strafrecht 
selbst reiche Früchte. Von der Einschränkung der Todesstrafe und 
der Abschaffung der Strafschärfungen 3) war ja bereits die Rede; 
im allgemeinen aber zeigte sich die Tendenz der Milde 4) eben 

Die Streitfrage, ob Friedrich der Große die Folter tatsächlich völlig ab-
geschafft hat oder nicht, dürfte heute erledigt sein. 

») Vgl. Acta Borussica VI, 2, S. 8 ff.; M y 1 i u s NCC. II, Sp. 185/6; NCC. II, 
Sp. 87/8. Acta Borussica VI, 2, S. 611 ff. H ä 1 s c h n e r S. 174 ff. H y m m e n 
S. 208. 

3) Ferner verschwand kurze Zeit nach seinem Regierungsantritt die Strafe 
des Säckens aus dem preußischen Strafensystem (Acta Bor. VI, 2, S. 17), und bald 
folgte die Verbannung aller jener aus alter Zeit noch erhaltenen Strafwerkzeuge, 
z. B. des „hölzernen Bockes" ( M y l i u s NCC. I, S. 668; niedere Gerichte wider-
strebten der Abschaffung), und der „Rös te" ( M y l i u s NCC. VI, Sp. 896/7); 
ferner erging das Verbot, die Untertanen zu schlagen (sog. Postrunken), M y l i u s 
NCC. VI, Sp. 897; A b e g g S. 146 ff. 

4) Über die Stellung der Praktiker zur Milderung der Strafen lassen sich 
einige interessante Belege anführen, die um so mehr Beachtung verdienen, als 
in den hierbei in Frage kommenden Aktenstücken bekannte höhere Juristen ihre 
Ansicht äußern. So schreibt C a r m e r 1779 an F ü r s t (Rep. 49 A. 1, G. i. C. 
1775—86): „ Ich muß gestehen, daß der Auftrag, diejenigen Punkte, wo die Criminal 
Gesetze zu hart und strenge wären, zu extrahiren und Sr. Königl. Majestät zur 
Abänderung vorzulegen, mich nicht wenig embaraßiren, da ich sehr überzeugt 
bin, daß unsern Gesetzen weit eher der Vorwurff einer allzu großen Gelindigkeit, 
als einer übertriebenen Strenge gemacht werden könne, und es ja bei einem Ver-
brechen nicht bloß auf das Factum selbst und die innere Moralitaet deßelben, 
sondern auch vorzüglich auf die schädlichen Folgen, die daraus für das allgemeine 
Beste entspringen; auf die Leichtigkeit, solches zu begehen und auf die verhältnis-
mäßige Notwendigkeit, andere davon durch schrökende Beyspiele zurückzuhalten 
ankommt ." Wenn auch hieraus nicht direkt hervorgeht, daß C a r m e r die Milde 
der preußischen Gesetze mißbilligte, so ist entschieden daraus zu entnehmen, daß 
er in der Milderung des Strafensystems das höchste Maß erreicht glaubte. Von 
praktisch höherer Bedeutung war aber ein Immediatbericht C 0 c c e j i s vom 
2. I. 1751 (Acta Bor. IX S. 94), in dem er über die Strafmilde bei Einbruchsdieb-
stahl und Straßenraub klagte, weil dadurch in den westlichen Provinzen Räubereien 
u. dgl. arg überhand genommen hätten. C o c c e j i ba t daher im Namen der dor-
tigen Regierungen, die ihn zu seinem Vorgehen veranlaßt hatten, um Einführung 
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gerade in der Einführung der Freiheitsstrafe als Zentralstrafe, 
von der wir hier ausgegangen waren. 

2. Zu diesen Tendenzen allgemeinerer Natur kommen aber 
noch andere speziellere Gründe hinzu, die der Einführung der 
Freiheitsstrafe günstig waren. So ist es durchaus nicht ausge-
schlossen, daß auch w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e Bestre-
bungen ein weniges zur Anerkennung der Freiheitsstrafe bei-
getragen haben möchten, so wie es ehedem in den handeltreibenden 
und kaufmännisch regsamen Völkern der Niederlande und anderer 
Küstenstaaten der Fall gewesen i s t J ) . Wir finden sogar schon 
einige Anzeichen dafür, daß die Todesstrafen und die Landes-
verweisung aus dem Grunde als nachteilig für den Staat emp-
funden wurden, weil dadurch der Staat arbeitskräftige Bürger 
verliere und unter Umständen auch steuerkräftiges Vermögen 
außer Landes gehe 2). Friedrich der Große selbst schreibt in 
seiner Dissertation 3) bei der Besprechung der Abtreibung und 
des Kindesmords und der zu deren Abwendung zu treffenden 
Maßnahmen: 

,,N'est-ce pas la faute des lois de la (die Mutter) mettre 
dans une situation aussi violente? E t la sévérité des juges 
ne prive-t-elle pas l 'Eta t de deux sujets à la fois, de l 'avorton 
qui a péri et de la mère qui pourrait réparer abondamment 
cette perte par une propagation légitime?" 

eines Ediktes, daß ,,die Diebe, welche in ein Haus einbrechen oder auf der Land-
straße rauben oder brandweise stehlen, am Leben gestraft werden sollen; wobei 
desto weniger Bedenken ist, weil doch alle Todesurtel allhier eingeschicket werden, 
folglich E. K. M. die Strafe allzeit verändern können. Unterdessen ist nöthig, 
einen Schrecken unter die Räuber zu br ingen . . . " Im übrigen aber hat es doch den 
Anschein, als wäre man in den höheren Kreisen der Praxis mit der Strafmilde ein-
verstanden gewesen. Von der Praxis gingen selbst Anregungen dazu aus, z. B. zur 
Abschaffung des „hölzernen Bockes", weil ,,sothane Art von Straffen nicht einer 
Züchtigung (Vergeltung?), vielmehr einer Peinigung gleiche". (Rep. 49, A. i : 
31. XI I . 1753-) 

' ) Hierzu vgl. v. H i p p e 1 a. a. 0. , z. B. S. 650; vgl. auch K r o h n e , Hand-
wörterbuch S. 532. 

*) Schon Friedrich Wilhelm I. erkannte darin das Schädliche der Landes-
verweisung (Rep. 49, A. 1), ohne sie gänzlich abzuschaffen. 

3) O e u v r e s IX, S. 28. 
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Auch in der Praxis findet sich vorübergehend ein Zeichen 
dafür, daß Ideen wie sie oben genannt sind, aufzutauchen be-
gannen; z. B . bemerkte das Berliner Stadtgericht in einer Ein-
gabe vom 4. Februar 1747 *): 

„Dahingegen wann solche Leute (nämlich Kinder wohl-
habender Eltern) Landes verwiesen werden solten, da die 
Landesverweisung, weil sie durch den Scharffrichter ge-
schiehet, infamiam nach sich ziehet, dieses nicht allein den 
Eltern und Familien zu einem beständigen Vorwurff ge-
reichen, sondern auch das Vermögen solcher Personen außer 
Landes gezogen werden w ü r d e . . . " 

3. Schließlich aber sei der rein kriminalpolitischen Ge-
sichtspunkte gedacht, welche die bevorzugte Stellung der Frei-
heitsstrafe zur Folge hatten. In den Kabinettsordres und Ver-
fügungen, welche an Stelle einer rein unschädlichmachenden 
Strafe eine zeitige Freiheitsstrafe setzten, wird mit aller Deut-
lichkeit auf spezialpräventive Zwecke hingewiesen; auch fängt 
man nunmehr an, die Umstände, welche zur Tat die Veranlassung 
gaben, zu berücksichtigen, insbesondere beim Diebstahl danach 
zu fragen, inwieweit Armut und Not den Täter zu seinem Vor-
gehen getrieben hatten. Die Folge war daher gerade bei der 
Bestrafung des gewöhnlichen Diebstahls eine Milderung des 
bestehenden Strafensystems 2). 

Inwieweit man nun im allgemeinen im Hinblick auf die 
Spezialprävention lediglich an eine Abschreckung des Täters 
durch die Strafe oder auch schon an eine moralische Besserung 
des Delinquenten denken darf, dieser Frage ist erst näher zu 
treten, nachdem wir uns über das System und den Vollzug der 
Freiheitsstrafen im einzelnen orientiert haben. 

II. I. Soweit heute auf Grund von Quellenmaterial Fest-
stellungen möglich sind, ergibt sich, daß in Preußen zur Zeit 
Friedrich Wilhelms I. und Friedrichs des Großen drei Typen 
von Freiheitsstrafen in Gebrauch gewesen sind, wie dies nach 

' ) Rep. 49, A. 1 , G. i. C. 174 ;—39. Vgl. auch H i n t z e II, S. 91/2 u. I I I , 
S . 6. 

2 ) Über die Diebstahlstrafen im Rückfall vgl. unten S. 52. 
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K r i e g s m a n n s neuesten Untersuchungen *) auch in anderen 
Staaten der Fall gewesen sein dürfte. Auch in Preußen können 
wir unterscheiden die Festungs- oder Karrenstrafe, die Ge-
fängnisstrafe und die Zuchthaus-, Arbeitshaus- oder Spinnhaus-
strafe. 

a) Als gelindeste Art der Freiheitsstrafe wurde .die Ge-
fängnisstrafe angesehen, obwohl die Art der Unterbringung für 
den Delinquenten körperlich wie seelisch qualvoll genug gewesen 
sein mag. Der Zustand der Gefängnisse war auch in Preußen 
höchst unzulänglich und gab den Behörden vielfach zu Klagen 
Anlaß 3). Untersuchungsgefangene und Sträflinge saßen ohne 
Arbeit eng zusammen; die schlechten Elemente konnten die 
weniger verdorbenen ungünstig beeinflussen, und außerdem 
war es den Delinquenten bei dieser Art der Unterbringung ohne 
weiteres möglich, die vor Gericht zu machenden Aussagen mit-
einander zu verabreden 3). Wo Mangel an Gefängnissen herrschte 
oder die vorhandenen Anstalten überfüllt waren, wurden die 
Gefängnissträflinge sogar bisweilen, da sie ja nicht zu arbeiten 
hatten, und es lediglich auf ihre Internierung ankam, bei Privat-
personen in irgendeinem Stall einquartiert; von hier aber liefen 
sie meistens nach kurzer Zeit wieder davon zur großen Freude 
des mit der Einquartierung Belasteten, der damit der Ver-
pflegung und Bewachung ledig geworden war. 

b) Als schwerste Freiheitsstrafe galt demgegenüber die 
Festungs- oder Karrenstrafe. Sie war auf jeden Fall mit schwerster 
körperlicher Anstrengung verbunden und wurde oft noch da-
durch verschärft, daß die Sträflinge ihre Arbeiten in Ketten oder 
an die Karre geschmiedet verrichten mußten. 

c) Während wir so über die Bedeutung und das Wesen 
der Gefängnis- und Festungsstrafe im klaren sind, dürften die 

•) K r i e g s m a n n S. 7. 
3) Im Jahre 1751 reichte C o c c e j i einen Immediatbericht ein, in 

welchem er dem König den Mangel an Gefängnissen und ihre trostlose Beschaffen-
heit beweglich vorstellte. Seine Klage lief natürlich auf eine Bitte um Geldunter-
stützung hinaus. Acta Borussica IX, S. 94/5. 

3) Gerade hierauf weist C 0 c c e j i in dem in Anm. 2 erwähnten Immediat-
bericht hin. 
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Forschungen über den Vollzug der Zuchthausstrafe in Preußen 

noch nicht zu einem endgültigen Resultat gekommen sein. Ob 

die ersten preußischen Zuchthäuser unter unmittelbarem Ein-

fluß Hollands entstanden, welche Gesichtspunkte zunächst bei 

ihrer Anlegung leitend gewesen sind und ob und unter welchen 

Einflüssen hierin später Veränderungen stattgefunden haben, 

das sind Fragen, deren e n d g ü l t i g e Beantwortung vor allem 

Untersuchungen über frühere Jahrhunderte nötig machen würde. 

Soweit aber aus dem dieser Abhandlung zugrunde liegenden 

Quellenmaterial des Geheimen Staatsarchivs zu Berlin und des 

Novum Corpus Constitutionum von M y 1 i u s Schlüsse zur 

Beantwortung dieser Fragen gezogen werden können, mag es 

gestattet sein, auch an dieser Stelle zu jenen Problemen kurz 

Stellung zu nehmen. 

Dabei ist zunächst festzustellen, daß es an einer einheit-

lichen Durchführung der Zuchthausstrafe, an einem einheitlichen 

ihr zugrunde liegenden Prinzip i m i 8. J a h r h u n d e r t 

gefehlt hat. Dies erklärt sich m. E. folgendermaßen: 

v . H i p p e 1 hat in seinem Aufsatz „Beiträge zur Geschichte 

der Freiheitsstrafe" *) nachgewiesen, daß die Gründungen von 

Zuchthäusern im 16. und 17. Jahrhundert mit der damaligen 

Armen- und Krankenpflege in nahem Zusammenhang gestanden 

haben. Dieser Satz darf m. E. auch für Preußen volle Geltung 

beanspruchen. Ich schließe dies daraus, daß die preußischen 

Zuchthäuser auch noch im 18. Jahrhundert in weitem Maße 

der Bekämpfung des Bettels, des Vagentums, des Dirnenwesens 

und der Arbeitsscheu dienten. Bettler und Landstreicher aber 

bilden einen Teil der Armen, und zwar denjenigen, dessen Armut 

auf Arbeitsscheu und Müßiggang zurückzuführen ist. Die Er-

ziehung zur Arbeitsamkeit war nun das Ziel, das mit der An-

legung von Zuchthäusern vor allem verfolgt wurde oder doch 

wenigstens verfolgt werden sollte2), und insofern dienten die 

Zuchthäuser letzten Endes zur Bekämpfung der Armut, standen 

also mit der Armenpflege in nahem Kontakte. Bei der Anlegung 

') v. H i p p e l S. 651. 
3) Hierzu vgl. vor allem v. H i p p e l S. 648 ff., insbesondere S. 650—54. 
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des Königsberger Zuchthauses im Jahre 1 7 5 6 w a r dieser 
Gedanke fast ausschließlich maßgebend; deutlich kommt der 
Zusammenhang von Armenpflege und Zuchthauswesen ferner in 
einem Reskript vom 19. Dezember 1763 2) und in sehr interes-
santen Berichten zum Ausdruck, die auf Grund einer Umfrage 
Friedrich Wilhelms 1 .3) von den einzelnen Regierungen bei 
diesem einliefen und Kunde von dem Zustand der einzelnen 
Zuchthäuser enthalten. Im Hinblick hierauf und auf die wissen-
schaftlichen Ergebnisse der Abhandlung v . H i p p e l s geht 
man m. E . nicht fehl, wenn man, wie oben bemerkt, auch hin-
sichtlich Preußens annimmt, daß wesentlich c h a r i t a t i v e i ) 
Gesichtspunkte bei den ersten Gründungen preußischer Zucht-
häuser maßgebend waren. Offenbar aber hat sich dieser Charakter 
der Zuchthäuser teilweise in späterer Zeit verändert, indem man 
die Anstalten immer mehr auch zur Aufnahme von Verbrechern 
bestimmte. Und in diesem Stadium der Entwicklung befanden 
sich die Zuchthäuser Preußens — alles weist darauf hin — im 
18. Jahrhundert. Gerade in dieser Zeit müssen wir nämlich 
unterscheiden zwischen Zuchthäusern mit jenem ursprünglichen 
Charakter als Aufnahmestätte für Arbeitsscheue und Müßig-
gänger und Anstalten, die mehr oder weniger ausschließlich 
auch bereits der reinen Strafrechtspflege zur Verfügung standen. 

Ein Zuchthaus der ersteren Art findet sich z. B . in Kolberg, 
wo man nicht eigentlich Verbrecher aufnahm, sondern solche 
Einwohner zweifelhafter Lebensführung, die als gefährlich ange-
sehen wurden, wie z. B . ungeratene Kinder, Dienstboten, Bettler 
und Landstreicher. Sie mußten sich mit Spinnen ihren Unter-
halt verdienen. Ganz anders dagegen beispielsweise in Stolp! 
Hier kamen ins Zuchthaus Verbrecher aller Art, soweit Platz 
vorhanden war, ohne daß eine besondere Auslese stattfand. Im 
übrigen schien das Prinzip zu herrschen, starke Leute, also ins-

' ) M y l i u s NCC. II , Sp. 15. 
-) M y l i u s NCC. I I I , Sp. 345. 
3) Rep. 49 A. 1 , G. i. C. 1732—44. 

4) K r i e g s m a n n , S. 5, schreibt, daß das Zuchthaus als p o l i z e i l i c h e 
Maßregel entstanden sei. Ich halte dies für mißverständlich, da die Armenpflege 
nicht sowohl eine polizeiliche, als vielmehr eine charitative Maßregel ist. 

Abhandl . d. kriminalist . Inst i tuts . 3. F. Bd. I, H e f t 2. 4 
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besondere erwachsene Männer auf die Festung zu schicken, 

damit sie durch Festungsarbeit dem Staate nützlich sein könnten. 

Die Zustände waren in den meisten Zuchthäusern die denkbar 

elendesten Das Fehlen ausreichender Geldmittel 2 ) und ge-

nügender staatlicher Überwachung dürften neben der Verken-

nung der eigentlichen mit der Freiheitsstrafe zusammenhängenden 

kriminalpolitischen Probleme, die im 17. Jahrhundert gegenüber 

dem Abschreckungsgedanken in Vergessenheit geraten waren, 

der Hauptgrund hierfür gewesen sein. Man hat manchmal den 

Eindruck, als ob man in der Zeit vor Friedrich dem Großen viel-

fach froh war, wenn man sich um das ganze Zuchthauswesen 

nicht zu bekümmern brauchte; so überließ man die Sträflinge 

irgendeinem gewerblichen Unternehmer als Arbeitskräfte, der 

dann das Zuchthaus in eine Fabrik 3) verwandelte und die Ge-

fangenen nach Möglichkeit ausnutzte, ohne sich auch nur im 

geringsten über den Zweck ihrer Bestrafung oder über ihr phy-

sisches und psychisches Ergehen Gedanken zu machen. 

2. D a ß sämtliche drei Kategorien der Freiheitsstrafe im 

Hinblick auf die traurigen Zustände, die in ihnen herrschten, vor 

' ) Da zahlreiche Schilderungen hiervon in der Literatur vorhanden sind, kann 
hier von einer genaueren Darstellung dieser Zustände abgesehen werden. Vgl. 
z.B. K a d e S. 93 ff. 

2) Von wirklichen Geldmitteln konnte eigentlich nur in Spandau die Rede 
sein; es ist nicht uninteressant, bei dieser Gelegenheit einiges über die Geldquellen 
der dortigen Strafanstalt zu erfahren. Die Fonds waren nach dem beim Könige 
aus Spandau eingegangenen Berichte folgende: 

Thlr. Sbgr. 
Zuschuß aus der Gen.-Domänen-Kasse 2000 — 

,, ,, ,, ,, -Kriegs-Kasse 350 — 
,, dem Havelländisch-Ruppinischen Kreise 400 — 

Zinsen aus ausgeliehenen Darlehen 820 — 
,, ,, vermieteten Häusern 327 — 

Aus einem Kanon vom monte pietatis 2 12 
Aus der am Wedding gelegenen Papiermühle 40 — 
Verdienst der Gefangenen ca. 1000 — 

Summa 4939 12 

Aufnahmegelder waren in Spandau nicht zu zahlen, wohl aber z. B. in Magde-
burg, Stargard usw. 

3) So war es z. B. in Küstrin. Vgl. auch Kriegsmann S. 22, 
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Friedrich dem Großen im allergünstigsten Fall nur eine A b -

schreckung, in keinem Fall aber eine tatsächliche Besserung 

und wohl zumeist eine Verrohung und Entsittlichung des Be-

straften bewirkten, liegt auf der Hand. 

A u c h Friedrich der Große hat hier, wie wir noch des näheren 

sehen werden, durchgreifenden Wandel nicht schaffen können, 

aber er hat doch in mancher Hinsicht eine Besserung der Ver-

hältnisse angebahnt und Versuche gemacht, den eigentlichen 

Zweck der Freiheitsstrafe praktisch zur Geltung zu bringen 

und zu verwirklichen. 

3. Kommen wir nun auf die Anwendung der Freiheitsstrafe 

unter Friedrich dem Großen zu sprechen, so ist zunächst fest-

zustellen, daß ein eigentliches System in der Anwendung der drei 

Kategorien auch unter Friedrich nicht zu erkennen ist. Der 

Grund hierfür liegt m. E. zum größten Teil darin, daß in den 

einzelnen Gegenden der Monarchie durchaus nicht alle drei 

Kategorien von Strafanstalten vorhanden waren 2). Man war 

demgemäß gezwungen, diesen Mangel an Strafanstalten zu be-

rücksichtigen, und mußte z. B. in den westlichen Provinzen 

— Kleve, Minden, Ravensberg, Tecklenburg und Mörs — , wo 

insbesondere Mangel an Zuchthäusern herrschte, an Stelle von 

Zuchthausstrafen Karrenstrafe verhängen 3), da eben einfach 

die Vollstreckungsmöglichkeit nicht vorhanden war. Derselbe 

Grund veranlaßte denn auch die Regierungen vielfach, beim 

königlichen Kabinett zu bitten, daß doch mehr auf Leibes-

strafen erkannt werden möchte, da die Vollstreckung von Frei-

heitsstrafen teilweise mit unüberwindlichen Schwierigkeiten 

verknüpft war. 

III. Wurde nun aber wirklich auf Freiheitsstrafe erkannt, so 

") Den man ursprünglich in Holland usw. mit der Zuchthausstrafe verfolgt 

hatte und der inzwischen durchaus verwischt worden war. Vgl . besonders v. H i p p e 1 

a. a. 0 . S. 437 ff. u. 648 ff. 

J ) Aus der Umfrage Friedrich Wilhelms geht hervor, daß im Westen Z u c h t -

häuser nicht vorhanden waren. Über die Gefängnisse vgl . A c t a Borussica I X , 

S- 94/5-

3) Hierbei war es aber wieder nachteilig, daß der Verbrecher oft durch fremde 

Länder zu transportieren war. 

4 * 
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sah man sich in nicht allzu schweren Fällen doch auch schon den 
Täter an und machte gewisse Unterschiede bei der Verurteilung. 

i . Freilich den schweren V e r b r e c h e r n g e g e n ü b e r war 
man im großen und ganzen kriminalpolitisch ratlos. Hier kam 
es lediglich darauf an, die Gesellschaft vor den weiteren Ver-
brechen eines bestimmten als verbrecherisch erkannten Indi-
viduums zu schützen, der Sicherungszweck trat hier, nach außen 
generalpräventiv wirkend, in Erscheinung. Das Hauptproblem, 
welches in dieser Hinsicht auftauchte, war die Bestrafung rück-
fälliger Diebe mit Freiheitsstrafen. Der Staat sollte einerseits 
in konsequenter Durchführung des Satzes von der Proportiona-
lität der Verbrechen und Strafen nur in ganz besonders schweren 
Fällen töten, andererseits mußte man die Gesellschaft gerade 
vor den immer wieder rückfällig werdenden Dieben sichern, und 
so kam es bereits unter Friedrich dem Großen zu einigen Ver-
ordnungen, die man als Vorläufer der berühmten Verordnung 
vom 26. Februar 1799 z) bezeichnen kann. Am 4. Februar 1747 
erging ein allerdings nur für Berlin erlassenes Edikt 3), demzu-
folge Diebe im Rückfall mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe, 
sonst aber nach Verbüßung der zeitigen Freiheitsstrafe mit 
Landesverweisung bestraft werden sollten. Am 28. September 
17504) erließ Friedrich der Große ein anderes Edikt, das sich 
speziell gegen Einbruchsdiebstahl und Straßenraub richtete und 
für diese Fälle lebenslängliche Freiheitsstrafe anordnete; denn 
die Erfahrung habe gelehrt, 

„daß dergleichen Missethäter, wann sie schon auf einige Zeit 
zum Vestungsbau condemniret gewesen, sich darum nicht 
gebessert, sondern sobald sie ihre Freiheit erhalten, es da, 
wo sie es gelassen, wieder angefangen." 

Kurz vor der Erlassung dieses Ediktes motivierte der König in 
einer Kabinettsordre an die Preußische Regierung sein Vor-
gehen mit folgenden Worten 5): 

>) G ü n t h e r , Strafrechtsreform S. 160/61. 
*) M y 1 i u s NCC. X. 
3) M y l i u s , Continuatio III , Sp. 143. 
4) M y l i u s , Continuatio IV, Sp. 289/90. 
5) Rep. 49, A. 1, G. i. C. 1745—59-
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„ E s ist von dergleichen Leuthen, bey welchen die Boß-
heit schon dergestalt überhand genommen, daß sie gewalt-
same Diebstähle und Einbrüche begehen, fast niemahlen mehr 
zu hoffen, daß sie sich durch die Strafe der Vestungs-Arbeit, 
auff einige Jahre, bessern und corrigiren, vielmehr stehet 
zu besorgen, daß wann dergleichen Mißethäter nach ge-
endigter ihnen zuerkandten Vestungsarbeit wieder auff 
freyen Fuß kommen, sie es sodann da wo sie es vorhin 
gelaßen von neuem anfangen oder woll gar noch größere 
Übelthaten begehen werden." 

In der konsequenten und korrekten Weise, wie dies im Edikt 
von 1799 der Fal l ist, kommt der Sicherungsgedanke hier freilich 
nicht zum Ausdruck, aber charakteristisch sind jene Verord-
nungen dennoch als Vorboten des Erlasses Friedrich Wilhelms II . 

Besonders deutlich tritt der Sicherungsgedanke aber bei 
der Abschaffung der Landesverweisung in die Erscheinung. 
Ein Edikt vom 18. X I I . 1743 z) ersetzte diese nämlich durch 
lebenslängliche Freiheitsstrafe mit „leidlicher Arbeit", „damit 
er nicht herumlauffen und mehr Übelthaten ausüben könne" 2). 
Von der Landesverweisung, die ja damals in erster Linie der 
„Sicherung" dienen sollte, wurde also dieser Charakter ausdrück-
lich auf die Freiheitsstrafe übertragen; die Fälle der lebensläng-
lichen Freiheitsstrafe wurden damit vermehrt. 

2. Die Person des Täters wurde also, wie wir sehen, nur bei 
weniger schweren Fällen ins Auge gefaßt; nur da, wo eine zeitige 
Freiheitsstrafe am Platze schien, suchte man den Täter in irgend-

0 Rep. 49, A. 1 , G . i . C. 1732—44. 
3 ) Es ist an sich auffallend, daß das Edikt lebenslängliche Freiheitsstrafe 

brachte; denn die dem Erlaß vorangehende Korrespondenz hätte eigentlich zu 
einem anderen Ergebnis führen müssen. Cocceji, Broich und Arnim hatten beim 
König angefragt, „ob dergl. Inquisiten nach ausgestandener Vestungs-Straffe 
im Lande bleiben, oder des Landes verwiesen, oder aber Zeitlebens (welche Straffe 
sonst dem Tode gleich geachtet wird) in der Karre gelaßen werden sollen". Der 
König bemerkte neben der e r s t e n der drei Fragen ,,guht Feh." . Dennoch ent-
stand Streit zwischen Cocceji, Broich und Arnim, was Friedrich beabsichtigt hätte, 
und man einigte sich schließlich- auf lebenslängliche Freiheitsstrafe „mit leidlicher 
Arbeit" . Das Edikt wurde in diesem Sinne ausgefertigt und vom Könige vollzogen. 
Rep. 49, A. 1 , G. i. C. 1732—44. 
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einer Richtung hin günstig zu beeinflussen, nur hier spielte 
das spezialpräventive Moment unter Betonung eines im Hin-
blick auf den Täter zu erreichenden Nützlichkeitszweckes in die 
Strafe hinein. Und darauf nehmen zahlreiche Kabinettsordres 
mit dem allgemeinen Ausdruck „Correction" Bezug! 

Da wir gesehen haben, daß die Zustände der Strafanstalten 
auch in friderizianischer Zeit noch recht elende waren, und da 
man sich dieser traurigen Tatsache in den leitenden Kreisen 
auch wohl bewußt war, so können wir schon hieraus schließen, 
daß dem Worte „Correction" im Zweifel nur die Bedeutung 
„Abschreckung des Täters ohne weitere sittliche Beeinflussung" 
beigelegt werden darf. Ganz klar liegt dies in den Fällen, wo 
eine kurze, aber schwere Freiheitsstrafe verhängt wurde: man 
wollte dem Täter einfach einen gehörigen Denkzettel erteilen, 
ihn nachdrücklichst verwarnen, damit er sich künftighin vor 
der Begehung anderer Vergehen hüten solle. In diesem Sinne 
ist von Correction z. B . in einem Marginal Friedrichs die Rede, 
wo der König eine Verurteilung zu 4 Wochen Karrenstrafe ab-
kürzte mit den Worten: 

„zu 8 tagen; Ministres die nicht wißen was in der Care gehen 
heißet können Schon Schwehre Urthels fällen. 4 Wochen 
ist viel. 8 tage ist zu einer Correction genung" *). 

Und ebenso dachte man auch in den andern Fällen, wo es sich 
vielleicht um längere Freiheitsstrafen handelte, regelmäßig nur 
an eine Abschreckung des Delinquenten. Das geht schon daraus 
hervor, daß dann, wenn eine moralische Beeinflussung des Täters 
für möglich gehalten wurde und unter allen Umständen herbei-
geführt werden sollte, stets von besonderen Anordnungen die 
Rede ist, die über den eigentlichen und regulären Vollzug der 
Freiheitsstrafe hinausgingen und im Interesse des speziellen 
Zweckes von Fall zu Fall getroffen wurden. Es wurde dann 
nämlich nicht einfach auf Gefängnis- oder Zuchthausstrafe 
schlechthin erkannt, sondern es wurden Anweisungen für die 
Vollstreckungsorgane hinzugefügt, damit die betreffenden Delin-
quenten besonders beeinflußt und beobachtet würden; so ordnete 

Acta Borussica V I I , S. 136. 
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der König z. B. an, daß der Ortsgeistliche den Gefangenen zu 
besuchen habe, 

,,damit er ihm die Größe und Abscheulichkeit seines be-
gangenen Lasters begreifend mache und selbigen zugleich 
bessere und genügsame Begriffe von der Religion beizu-
bringen sich alle Mühe gebe" *). 

Nicht immer aber wurde der Geistliche mit der besonderen Er-
ziehung des Täters beauftragt, sondern in andern Fällen mußte 
sich die Zuchthausverwaltung2) selbst eine sittliche Beein-
flussung des Täters angelegen sein lassen. 

Solche besonderen Erziehungsmaßnahmen wurden natur-
gemäß wohl nur Personen gegenüber angeordnet, bei denen man 
im Hinblick auf ihr Alter noch eine Wirkung derselben erwarten 
durf te 3). Dann allerdings auch bei Verbrechen, die an sich 
geeignet wären, rein generalpräventive Strafen Platz greifen zu 
lassen, z. B. bei Brandstif tung 4). 

Daß man sich auf jugendliche Personen mit Besserungs-
maßnahmen im eigentlichen Sinne beschränkte, hat seinen Grund 
auch darin, daß Friedrich die Durchführungsmöglichkeit für 
dergleichen Maßnahmen nur im Zuchthaus gegeben sah; und im 
Zuchthaus wurden ja gerade, sofern es sich um wirkliche Ver-
brecher handelte, nur jüngere Männer 5) außer Frauen aufge-
nommen. Daher richteten sich die Bestrebungen des Königs, 
in dieser Hinsicht weiter vorzugehen, auch nur auf Einrichtung 
von Zuchthäusern mit mehr polizeilich-charitativem als pönalem 

") Acta Borussica VII , S. 13^. 
2) E. P r e u ß S. 376: K. 0 . vom 27. April 1776: ,3 ie in lieber Etatsminister 

von Zedlitz. Ich habe Bedenken gefunden, das hier neben wieder zurückerfolgende 
Tods-Urthel wider den Brandst i f ter Döpel zu vollziehen. Er sowohl als der Mit-
schuldige Weiß werden als noch junge Leute angegeben, und Ich will dahero, daß 
derselbe ebenfalls mit der Todsstrafe verschonet und beyde ins Zuchthaus gebracht, 
und in solchem für ihre bessere Erziehung und Erkenntn iß der menschlichen 
Pflichten, so wie der Abscheulichkeit ihres begangenen Verbrechens gesorgt werden 
s o l l . . . " 

3) P 0 11 i t z S. 15: , ,Eine solche Besserung erwartet er (Friedrich) 
besonders bei jugendlichen Personen, für die er daher auch mildere Strafen forder t . " 

4) Vgl. Anm. 2 S. 55. 

5) Ausnahmen bei rein pönalen Zuchthäusern kamen vor. 
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Charakter, in denen dann solche jugendlichen Verbrecher Auf-
nahme finden sollten. Die von Friedrich neugegründeten An-
stalten dieser Art — z. B . in Potsdam, Königsberg, Tapiau, 
Kreuzburg J) — kamen also unter Friedrich dem Großen wohl 
nur jüngeren Verbrechern zugute, hier aber auch mit dem aus-
gesprochenen Zweck, diese noch besserungsfähigen Personen 
wirklich sittlich zu heben und zu nützlichen Menschen zu machen. 
Als z. B . im Jahre 1756 in Königsberg ein Spinn- und Arbeitshaus 
errichtet wurde, suchte man es doch so einzurichten,, daß es zur 
wirklichen Besserung der Gefangenen beisteuern könnte. Liest 
man das am 8. Januar 1756 bekannt gegebene Notif ikation-
patent, so ist man fast versucht, an einen unmittelbaren hanse-
atischen oder niederländischen Einfluß zu glauben; denn es wird 
hier ungefähr denselben Erfordernissen das Wort geredet, die 
auch dort 2) gestellt waren. In jenem Patent heißt es nämlich 
zu Anfang 3): 

„Demnach Wir aus landesväterlicher Vorsorge uner-
müdlich darauf bedacht sind, wie die Wohlfahrt, Ruhe und 
allgemeine A u f n a h m e . . . . Unserer sämtlichen Unterthanen 
. . . und deren Handthierung und Gewerbe auf alle nur mög-
liche Weise befördert, erhalten und vermehret werde, hierzu 
aber nicht wenig beyträget, wenn alles im Lande und in der 
Stadt sich häufende lose Gesindel, Bettler, Müßiggänger. . . 
und andere dergleichen Leute vor Lastern und Müßiggang 
gerettet, hingegen in nützlicher Arbeit zur Aufnahme der 
Fabriquen gesetzet werden; So gereichet Uns die . . . heil-
same Anlegung eines gemeinen Spinn- und Arbeitshauses 
zum besonderen. . . Wohlgefallen." 
Die weiteren Vorschriften, die die Aufnahme der Delin-

quenten regeln, bestätigen uns, daß man tatsächlich einen 
Besserungszweck im eigentlichen Sinne des Wortes zu erreichen 
beabsichtigte. Schwerere Verbrecher wurden daher auch nicht 
in dieses neue Zuchthaus eingelassen, sondern nur solche Leute 
fanden Aufnahme, 

*) K r i e g s m a n n S. 15, Anm. 2. 
2 ) K r 0 h n e , Handwörterbuch S. 532; derselbe, Lehrbuch S. 26 ff. 
3) M y Ii u s NCC. II, Sp. 15. 
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„die nur leichte Verbrechen begehen und auf Veranlassung 

der Obrigkeit zur Besserung dahin verurtheilet worden" *). 

Von den Zuchthäusern mit mehr pönalem Charakter und 

den sonstigen Strafanstalten glaubte Friedrich mit Recht, daß 

sie höchstens eine Abschreckung des Täters bewirken könnten. 

U m aber auch diese Abschreckung in ihrer Wirkung möglichst 

günstig zu gestalten und den erstrebten Erfolg nach Möglichkeit 

sicher zu stellen, traf Friedrich eine nicht unbeachtenswerte Maß-

nahme. Da er erkannte, daß dem entlassenen Sträfling natur-

gemäß das Fortkommen überaus erschwert sei, besonders darum, 

weil mit den meisten Strafen die Infamie verbunden war, die es 

dem Täter einfach verwehrte, einem ehrlichen Beruf sich zuzu-

wenden, so hob er diese Ehrenstrafe auf, damit der Delinquent 

nach der Entlassung nicht gezwungen sei, von neuem auf die 

B a h n des Verbrechens zu geraten *). Ob die Verordnung des 

Jahres 1756 3), die die Infamie abschaffte, den gewünschten 

Erfolg wirklich dann und wann aufzuweisen hatte, können 

wir freilich nicht beurteilen, weil uns jegliches Material dazu 

fehlt. 

IV. Bestrebungen, den Vollzug der Freiheitsstrafe selbst 

zu verbessern, sind verwirklicht worden nur, soweit neue Zucht-

häuser angelegt wurden. Daß man sich aber gerade auch in den 

höheren Kreisen der Praxis mit den Problemen beschäftigte und 

über Besserungsmöglichkeiten sich Gedanken machte, zeigt ein 

unter den Kriminalakten des Berliner Staatsarchivs befindliches 

interessantes Gutachten, das ein Berliner Stadtrichter auf An-

ordnung des Ministers v. Z e d l i t z verfaßt hat über die Frage, 

„ o b und welchergestalt die zu beßerer Einrichtung der Zucht -

0 M y l i u s NCC. II, Sp. 18. 

-) Friedrich entfernt sich hier also von Montesquieu, der sehr für infamie, 

honte etc. eintrat, aus sehr beachtenswerten praktischen Gründen. Bereits in 

Amsterdam (1595) hatte man dieselben Maßregeln getroffen. 

3) M y l i u s NCC., II, Sp. 115; dazu treffend A b e g g S. 151 a. E. Be-

sonders bemerkenswert sind in dem E d i k t folgende Stellen: weil derjenige 

Delinquent, welcher mit Infamie beleget worden, ein unnützes Mitglied der Societaet 

wird und sich ausser Stande befindet, fernerhin sein Brodt auf eine ehrliche 

A r t zu v e r d i e n e n . . . " 

297 



58 S c h m i d t , Die Kriminalpolitik Preußens 

und Arbeitshäuser sich vorfindende Hindernisse gehoben werden 
könnten" *). Das Gutachten gipfelte darin, daß die Zuchthäuser 
nicht nur leichte Verbrecher, sondern auch schwere Verbrecher 
aufnehmen müßten; freilich wäre dafür Sorge zu tragen, daß die 
Verbrecher in bestimmte Klassen eingeteilt und danach ge-
trennt untergebracht würden. Besonders bei leichteren Ver-
brechern verlangte das Gutachten weitgehende Bemühungen, 
für die moralische Besserung zu sorgen, fordert aber auch sonst, 
daß die eingelieferten Delinquenten Gelegenheit haben sollten, 
wieder zu arbeitsamen Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft 
zu werden.- Mancher Vorschlag, der zu diesem Zwecke im ein-
zelnen gemacht wurde, dürfte heute freilich sonderbar erscheinen, 
während andere Gesichtspunkte — z. B. die korrektionelle Nach-
haf t — durchaus modernes Gepräge tragen. Vor allem aber zeigt 
die Schrift, daß man die Aufgaben der Freiheitsstrafe im großen 
und ganzen erkannt hatte. Daß unter Friedrich dem Großen 
diese neuen Ziele nicht energischer verfolgt wurden, liegt nicht 
an fehlendem guten Willen, sondern in erster Linie an pekuniären 
Schwierigkeiten. Die Ausgestaltung der Armee, die Hebung der 
Landwirtschaft und Industrie, besonders nach den verderblichen 
Kriegsjahren, erforderten zu hohe Summen, als daß man auch 
noch auf diesem Gebiete größere Umgestaltungen hät te hervor-
rufen können. Man konnte damals nicht mehr leisten, als daß 
man, um wenigstens leichtere Verbrecher wieder zu nützlichen 
Mitgliedern der Menschheit zu machen, einige Zuchthäuser 
polizeilichen Charakters begründete und im übrigen mittels 
mehr -oder weniger großen Geldunterstützungen, besonders auch 
auf dem Gebiete des Gefängniswesens, die gröbsten Mängel 
beseitigte. So waren es zum größten Teil die tatsächlichen 
Hindernisse, vor denen eine breitere Durchführung spezial-
präventiver Ideen scheiterte; theoretisch war man von der 
Wichtigkeit dieser Gedanken überzeugt. 

' ) Rep. 49, A. i . G. i. C. 1760—74: Das Gutachten wurde 1772 verfaßt. 
Der Verfasser desselben holte zunächst brieflich Nachrichten aus Hamburg, Amster-
dam, London usw. ein. Diese Briefe sind in dem betreffenden Aktenpaket auf-
bewahrt; doch ist hier auf ihren interessanten Inhalt nicht näher einzugehen. 
Über außerpreußische Zuchthäuser v. H i p p e 1 a. a. 0 . 

298 



unter Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. 59 

Am Schluß dieses von den Strafzwecken handelnden Ab-
schnittes sei noch einmal zusammenfassend auf die Frage nach 
dem Verhältnis der General- und Spezialprävention zurück-
gegriffen. Die Erörterungen dürften gezeigt haben, d a ß 
F r i e d r i c h d e r G r o ß e t r o t z d e r e n t s c h i e -
d e n e n B e v o r z u g u n g d e r G e n e r a l p r ä v e n t i o n 
d o c h n i c h t m i t e i n s e i t i g e r K o n s e q u e n z 
d i e A b s c h r e c k u n g d e r A l l g e m e i n h e i t m i t 
d e r S t r a f e v e r f o l g t h a t , d a ß e r v i e l m e h r 
d u r c h m a n c h e r l e i a n g e b r a c h t e E i n s c h r ä n -
k u n g e n d e r G e n e r a l p r ä v e n t i o n f ü r d i e S p e -
z i a l p r ä v e n t i o n f r e i e n R a u m g e s c h a f f e n h a t , 
besonders durch die Erhebung der Freiheitsstrafe zur Zentral -
strafe. War es unter seiner Regierung im Hinblick auf den 
Zustand der Strafanstalten auch zumeist nur möglich gewesen, 
den Täter abzuschrecken und nur unter ganz besonderen Be-
dingungen tatsächlich zu bessern, so hatte er doch den Grund-
stein zum Ausbau der spezialpräventiven Ideen gelegt und der 
Kriminalpolitik unter seinen Nachfolgern den Weg gewiesen. 

3. Abschnitt. 
Polizeiliche Präventivmaßnahmen im Dienste der 

Kriminalpolitik. 
I. Die Handhabung der Strafgerichtsbarkeit, die in den 

bisherigen Erörterungen vom kriminalpolitischen Standpunkt 
aus beleuchtet wurde, bildete nach der Lehre der Aufklärungs-
philosophen durchaus nicht das einzige Mittel zur Bekämpfung 
des Verbrechens; noch ein anderes höchst bedeutsames Moment 
tritt uns in dieser Hinsicht in der philosophisch-kriminalpolitischen 
Literatur der damaligen Zeit entgegen: Es ist die Forderung, 
daß der Staat alles tun müsse, um überhaupt von vornherein 
die Begehung von Verbrechen nach Möglichkeit zu verhindern 
oder sie doch durch zuvorkommende Maßnahmen auf ein mög-
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